
• 
Jnst. F f~~~~~V' 
Cote ....... ---·-1 
UER 

Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte 

von Deiphi 

D issertation 
zur Erlangung der Doktorwürde 

der Philosophischen Faku ltät 

der Hansischen Universität in Harnburg 

vorgelegt von 

HELMUT FELSMANN 

Harnburg 1937 

Hans Christians Druckerei und Verlag , Harnburg 36 

IIIIIIDÜiliiiThifiÜIIIII 
154597 



Gutachter: Professor Dr. E. Ziebarth 

Mitgutachter: Professor Dr. E. Kapp 

Tag der mündlichen Prüfung: 15. Februar 1936 



INHALTSVERZEICHNIS 

Zur Einführung . 

I. Der Besitz des Gottes 

II. Anlage und Verwendung des Tempelvermögens 

III. Zum delphischen Wirtschaft leben 

IV. Finanz- und Münzwesen Deiphis 

V. Fremdenverkehr und Märkte 

VI. Sklavenfreikauf und Verkauf 

II. Gasthäuser 

Schluß 

Literaturverzeichnis 

Seite 

7 

7 
IO 

14 

!8 

26 

29 

35 
37 

38 



Einleitung 

Durch die reichen U rkundenfunde, die bei den Ausgrabungen in 
Deiphi durch die franzö ischen Gelehrten gemacht sind, ist nicht 
nur die politische und religiöse Bedeutung dieses Zentralheiligtums 
von Griechenland nach vielen Seiten von neuem beleuchtet worden, 
sondern auch ein Einblick in die wirtschaftliche Bedeutung des 
Heiligtums und der Stadt Deiphi möglich geworden. Das Ziel dieser 
Arbeit ist es, einige der wichtigsten wirtschaftlichen Fragen etwas 
näher zu behandeln. 

I. Der Besitz des Gottes 

Geprägtes Geld er cheint in Griechenland zuerst etwa im 
7· Jahrhundert. Infolge des Mangels an Edelmetallen ging seine 

erbreitung nur langsam vor ich. Die einzigen tellen, an denen 
sich im Laufe der Jahrhunderte größere Mengen an Edelmetallen 
ansammelten, " ·aren die großen Heiligtümer, die durch die Un­
menge von Weihgeschenken aller Art bald zu chatzkammern des 
alten Griechenlands wurden. Wenn es sich auch zunächst um un­
gemünztes Geld handelte, so waren es doch chätze, die ihren Wert 
nicht verloren und später einmal nutzbar gemacht werden konnten. 

o konnte es nicht ausbleiben, daß die großen Heiligtümer schon 
früh für die Wirtschaft von großer Bedeutung wurden. Das gilt 
ganz besonders von dem Apollotempel zu Delphi. 

Besitz des T empels 

Eine große Rolle im Gesamtbesitz des Tempels von Delphi, von 
dem wir uns einen Begriff machen wollen, spielte zunächst der 
eigentliche Tempelschatz, bestehend aus Weihgeschenken von teil­
weise großem Wert, die im Tempel und auch in den .(}"lcfaveoi der 
einzelnen Staaten aufbewahrt wurden. Was über diese aus den ver-
chiedensten Staaten kommenden Gaben für den Gott die Quellen 

erzählen, das hat H. Pomtow in seinem großen Deiphi I Artikel im 
Pauly-Wissowa Suppl. IV r330 f. gesamme lt. Es waren besonders 
die Gaben des Lyderkönigs Kroisos und vorher des Gyges, darun­
ter ein silberne Mischgefäß, vier silberne Fä ser, ein goldener und 
ein si lberner Weihkessel, eine Anzahl ilberner Gießkannen, eine 
goldene Bildsäule, 3 Ellen hoch, und r I7 Halbziegel aus Gold, zu­
sammen nach Th. Reinach "Une inscription historique de Delphes". 
Rev. archeol. r9z8 II 39 im Werte von 3I2 Tal. 
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Alle diese Anatheme im Werte von zusammen ungefähr 12 

Millionen Mark sind 352 v. Chr. auf Befehl des Phayllos eing -
schmolzen worden'). Doch sind sie später durch neue Weihgeschenke 
teilweise ersetzt worden, wie das in Deiphi aufgestellte Inventar d r 
eingeschmolzenen Kunstwerke zeigt, das Th. Reinach (a.a. O) glüc -
lieh ergänzt hat. Groß war auch das Barvermögen2

) . 

Den sichersten Posten hierbei bildeten die regelmäßigen Ei -
nahmen aus dem Grundbesitz und den Herden des Gottes (n(!6aooor; 
lx :f(!Ef.l'f.l'Ct'T:WY xa/; &yeJ..wv (siehe Syll. 3 826 G). Zu ihnen gehörten 
auch die oexamt , die Zehnten vom Grundbesitz, deren Erhebung 
im IV. Jahrhundert an die nwJ.nr:if(!Er: r:wv oexa";av vergeben wurd . 

Weitere regelmäßige Einnahmen brachten die Steuern und Ab­
gaben, von denen wir jedoch nur gelegentlich etwas erfahren so 
z. B. vom XEt(!O'l:EXYElov, einer Gewerbesteuer3

) . 

Extraeinnahmen bildeten die Abgaben an den Gott aus den 
Kriegsbeuten. Oftmals wird die oextnq (Beutezehnt) dem Apollo 
geweiht4

). Aber al le diese Einnahmen wechselten stark und finden 
sich nirgends aufgezeichnet. An Geldstiftungen sind uns mehrer , 
allerdings erst aus hellenistischer Zeit, bekannt, besonder die tif­
tung des Attalos II. von 21 ooo Alexanderdrachmen zu Schulzwecken, 
davon 18 ooo für die Sicherstellung der Lehrergehälter in Deiphi 
und 3000 für Opferzwecke5). Auch Eumenes II., Bruder und Vor­
gänger des Attalos, stiftete im Jahre 162 v. Chr. nach Deiphi zwei­
mal größere Beträge, nämlich 3 Y. Tal. Silber für Kornbeschaffun 
und 1 Tal. ilber für Ehrungen und Opfer für ihn se lbst, dazu für 
Bezahlung der Fachmänner für die Renovierung des Theaters und 
sonstige Arbeiten. Der Wortlaut dieser Stiftung6

) deckt sich fas t 
mit dem der Attalos-Stiftung. Eine weitere Stiftung war die des 
Alkesippos, des Butheras Sohn, aus Kalydon 182 v. Ch r.'). Es ist 
eine Nachlaßstiftung. Alkesippos vermacht darin dem delphi schen 
Gotte und der Stadt Deiphi sein gesamtes Vermögen in Höhe von 
130 Goldstateren und 22 Minen zu dem Zwecke, von den jährlichen 
Zinsen dem Apollo ein Opfer darzubringen und eine Volk bewirtun 
zu veranstalten. 

1 ) Theop. fr . 184 = Diod. XVI 56. 
') Vgl. Bourguet. L'adminisir. fin. 26 ff. 
') Bull. COlT. hell. 59, 1935 wird im 3. Jahrundert einem Lieferanten 

verliehen chÜEta 1:oil [XEtpo]nxvlou, dazu Syll. 3 4 1 B chEAEta naV't~v .. . 
av-cl b€ 'tOÜ XEtpO'tEXvtO\J 'tO npoaxa\\OV iC!'tU'tCD 'H pax>-Eimc; al<SO Gegenle~ tung 
für nicht gezahlte Gewerbe teuer. 

4 ) Aufzählung b. Paus. X 9-19. So .weihte Agesilaos nach dem as.iat. 
Feldzug und nach der Schlacht bei Koroneia eine bExa'tll ca. 100 Tal. nach 
Deiphi (Plut. Ages. 19; Xen. IV 3, 21). Die Hellenen nach Maratho 
(Pau.s. X. 10, 1) nach Plataeae (Pau . X. 13, 5) alamis, Artemi ion. 

•) Diti. Syll. 3 672. Ferner E. Z·iebarih: Stift. n. griech. Recht n. 17. 
Ziebart h: Au . d. griech. Schulwes-en 2. Aufl. 1914. 

6 ) Syll.' 671 B. 
7 ) Ditt. Syll.1 631. 
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Auch Schenkungen sind uns bekannt. So wissen wir von Konon, 
daß er der Athena und dem delphischen Apollo sooo Stat. für Weih­
eschenke vermachte8

). 

Unter den außerordentlichen Einnahmen des T empels ind 
weiter zu nennen die trafgelder, die oft von den Amphiktyonen 
für Frevel gegen die Gottheit fe tgesetzt wurden, z. B. bei Grenz-

erletzung des heiligen Landes, Raub am Tempelgut usw. o kamen 
mehrfach in den P r erkriegen Plünderungen vor. Auch aus dem 
Pelopone ischen Kriege wird Diebstahl am Tempelgut (tEeoavA.ta ) 
berichtet9

). Ebenso ind au dem Jahre 273 v. Chr. mehrere Be­
schlü se der Hieromnemonen vorhanden'0), durch welche Leute aus 
Megara oder Akarnanen oder Aitoler belohnt werden, weil sie dem 
Gotte von Deiphi durch eine wtrvvau; (A nzeige) mit nachfolgendem 
Verfahren vor dem Hieromnemonen-Gericht wieder zu den verun­
treuten Geldern verholfen hatten. Es handelte sich dabei um eine 

umme von 8 Tal. und 10 ooo Stat., und solche Prozesse auf Grund 
on Denuntiationen werden häufiaer gewesen sein11

) . 

Das berühmteste Beispiel eines Amphiktyonenproze es und 
seines trafurteils bildet die Verurteilung der Phoker nach dem 
dr itten heiligen Kriege12

) . Aus den erhaltenen Aktenstücken13
) er­

gibt sich, daß sie über 420 Tal. bezahlten. achdem anfangs ha lb­
jährlich 30 Tal. gezahlt worden waren, trat nach zehn Zahlungen 
ine Ermäßigung auf 10 Tal. jährlich ein. Die Arbeiten am Tempel 

konnten bei solc 1en Einnahmen natürlich energischer wieder auf­
genommen werden, wie un - die erhaltenen Ausgaben-Listen zeigen. 

Der Umfang des Grundbe itzes des Tempels end lich umfaßte 
k ine wegs nur das Land , das den Tempel unmittelbar umgab, son­
dern darüber hinaus ausgedehnte Ländereien in der Umgebuna von 
Delph i. Häufig kam der Tempel zu solch n Besitzungen durch die 
ihm gebührenden Beuteanteile bei Kr iegen, w ie ja schon oben er­
wähnt wurde. So war nach der Besiegung und Ausrottung der Be­
vö lkerung von Kirrha das Land derselben bis zum Meere mit d m 
Hafen Apollo, der Artemis, Latona und Athene geweih t worden14

). 

Weitere umfangreiche Besitzungen erwarb der Tempel durch Ein­
ziehung der Güter von delphischen Besitzern im Zusammenhang 
mit politischen Prozessen. Bekannt i t un ein oieher orfall aus 
der Zeit der delphi eben Unruhen des Jahres 363 v. Chr., in deren 

8
) Ly iii>S 19. 39 . 

0
) Folgt au<S Thukyd. IV 1183 nepl bboov XPflf.uhcov Toil &eoil E1llf.LEAEia&at 

8nco~ 'tOU~ cibtXOUV'ta~ E~EUpt\aO~!EV. 
10

) Di t.t . Syll' 416-418. Vgl. Ziebarth Popular-Klagen mit DelatOJ·en-
p•·iimien Herme 32 (1 97 ) 619. 

11
) yll.' 249 A. 

" ) Diod. XVI 60. 
18

) Dittb. yll. I' 230-235 (Tabelle) Bourguet. L '.ad min. fin. . 37-42. 
Leide r ·i t dii>S Urteil der Amphiktyonen zu Anfang de<S teine nicht erhalten. 

") Ae<SCh. geg. Ktesip'hon 10 112; über die Grenzen s. Weseher et 
Fou{."art 4-104 mit Plan; Paus. X 37 . 5. 
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Ve rl auf es zu schweren Zusammenstößen zwischen der phoker­
freundlichen und der phokerfeindlichen Partei gekommen war und 
die schl ieß li ch mit der iederlage der ersteren endeten. Das Haupt 
der Partei mit Namen Astykrates sowie eine große Anzahl einer 
Parteigänger wurden 363 v. Chr. verbannt und ihre Güter einge­
zogen. E in Verzeichnis dieser Güter bieten die I nschr if ten'") , d ie 
uns weiter beleh ren über 

II . Anlage und Ve1•wendung des Tempelvermögens 

Was die Weihgeschenke anbetrifft, so dienten sie lange Zeit 
nu r reli giösen Zwecken und wurden in Prozes ionen usw. mitge­
fü hr t. Erst später wurden sie im Falle de r Not oder de Aufstande 
wegen ihres Gehaltes an Edelmetall prakt isch verwer tet. 

A nde rs verhielt es sich mit dem Barve rmögen. Schon fr üh 
hatte man gelernt mit den Tempelgeldern bankmäßig zu a rbeiten. 
Ja, im Laufe der Zeit entwickelte sich da Tempelbankge chäft 
immer mehr, und man hat wohl gesagt, daß das g r iechi ehe Bank­
wesen seinen Ursprung in den Heiligtümern gehabt habe16) . Wenn 
diese Behauptung auch nicht in allen P unkten zutreffen mag, so ist 
doch sicher, daß viele Heiligtümer sich mi t bankmäß igen Geschäf­
ten befaßten, so die Amphiktyonen von Delos, deren Geldgeschäft 
in den Jahren 377-4 wir gut kennen11

). Auch wissen wi r, da 
Staaten und Private im Tempel von Delo ihre Gelder a ls Depo­
siten hi nter legten, weil die Heiligkeit des Ortes in unsicheren 
Zeiten besondere icherheit bot18). In Sparta z. B. " ·urde im J ah re 
371 v. Chr . der Vorschlag gemacht, d ie Bundesgenossen soll ten 
Beiträge zu einem chatze, aus dem man d ie 1ittel zu einem even­
tue ll en Kriege gegen Ruhestörer entnehmen woll te, in den Tempel 
des Apollo, offenbar in Delphi, einzahlen' 9

) . Auch Lysander legte 
in Deiphi zwei S ilbertalente nieder20) . A lle diese Schätze konnten 
dann von den Amphiktyonen weiter verli ehen werden, sowohl an 
Private a ls auch an taaten, wie das in Delos auf Grund der eben 
angeführten U rkunden genau zu verfolgen ist. o sch lugen im Jahre 
432 v. Chr. die Korinther in Sparta vor, das Geld zur Herste llun 
eine r F lotte für den Krieg gegen Athen in Deiphi und in Ol ympia 
zu leihen21

) . • 

") Syll.' 175-177 dazu Fouilles de Delphe · Ill 5, 66 n. 15-18. 
16 ) So B t•enlano in: "Wirl chaftsleben der antiken Welt" Jena 1929 

S . 45; Glotz .. Le traivail dans la Gri'ce anc.' · 1920. . 361-3ßß. 
11

) Syll.' 153. 

IO 

18 ) Lübker Reallexicon, Achte Auflage, Art . Depo11itum. 
10 ) Xenoph . Hellen. YI. 4, 2. 
20 ) Pl utarch Lys. 18. 
11 ) Thukyd , I. 121; vgl. Andreades, GT. Staat wirlschaft S. 65. 



Ei n gutes Bei piel für die Anlage der Tempelgelder ind die 
tiftungen, die schon oben erwähnt sind. Da ist vor al lem die 

Attalos-S ti ftung im Betrage von 21 ooo A lexanderdrachmen, die de r 
König A ttalos II . auf Bit ten der Delphier für delphische Schul­
zwecke sti ftete22). 3000 Drachmen da von waren für Opferzwecke 
be t im mt. U m die st iftung gemäße Verwendung des Kapitals zu 
sichern, weiht die Stadt den Betrag dem Gotte, und s tellt damit das 
Geld unter den Schutz de r Ma troi, der Behörde, welche die r.AordJ 
fE(!W Y Xf!"l~dtrw JJ ( · nterschlagung hei liger Gelde r) zu verfo lgen 
hatte23

). D ie Auslagen für Reisekosten und d ie Umwechslung de 
tiftungskap itals, das in A lexanderdrachmen gezahl t war, wurden • 

lr. roii r.oU vßov d. h. au dem Gewinne beim vVechseln24
) gedeckt. 

Mit der Verwaltung der Stiftung wird eine Kommi ion von drei 
Mann, die Epi meleten (hrt t~dnraC), betraut, d ie anfangs für fünf 
Jahre, später für ein Jahr gewählt wird25

) . 

Das Kapita l wird zu 6%% ausgeliehen26
) . ein Prozentsatz, 

der für jene Zeit a ls nicht besonders hoch anzusehen ist . A ls icher­
he it wurde ver langt eine Hypothek auf Grunds tücke, die doppe lt so 
vie l wert sein mußten a ls die ge liehene Summe27

). u geliehen 
wu rde nu r in kleinen Beträgen von 5 Min . und höchstens auf 
5 Jahre28

). Außerdem waren noch vertrauenswürdige Bürgen zu 
stellen20

) . Wer das Kapital nach 5 Jahren nicht restlos zurückzu­
zahlen vermochte, nrfiel der Pfändung, und das ,·erpfändete Gut 
mußte dann verkauft werden. Wurde aber bei die em Verkauf nich t 
der voll e Wert erzie lt, so hafteten der Schuldner sow ie de sen Bür­
gen für d ie Re tsumme mit ihrem gesamten Vcrmögen30

). uch die 
ichteinhaltung der Termine hatte Geldstrafen zur Folge31

), alles 
Bestimmungen zu denen B. Laum " tiftungen in der griechischen 
und römischen Antike" I 170 f. viele Parallelen aus anderen ln­
chr if ten beigebracht hat . Die Entleiher wu rden in Deiphi in der 

Volksversammlung mit ihren Pfändern bekanntgemacht und auf 
te i nernen Tafeln verzeichnet32

) . 

22 ) Ditt. yll 3 672; '' gl. Ziebarth au,; dem gr. chulwesen 2 . 46 , sowie 
Zieoo rlh , liftungen u. griecb Rech t n. 17. 

2') o soll jeder, der eit:en Antrag auf ande re Verwendung einbrin"'t. 
xaTct)lncnpo<; iepcöv XPll ll ctl:m\' sein (Z. 17). 

24 ) Z. 32 f . Die Stiftung des Attalo wurde nämlich in Alexanderdracb­
men gezahlt.. und diese mußte n in Deiphi zum Zwecke der Verweuc1un"' in 
aeginaei• ehe Geld umgewechselt werden. 

") Z. 23 / 24 . 
26 ) 1:6xo<; neVTexmh€xuw<; Z. 28 und 86 d. h. 6 %% (6,7%). 
") Z. 26 f. E:cnm h€ 6 /iypo<; li~t o<; 1:0Ü btbO)lthou cipyupt6u 1:0Ü hm>.aa1ou . 
28

) Z. 27 und 64. 
29

) Eyyuot Z. 28 / 29. 
30 } iet:e h ie rzu E. ronlo: Au "'ew. Abhandlungen Abt.: Zum griech. 

Recht. Abhandl . : Anleihen griecb. taa cn . 82 . 
") Z. 65 f. enlhält im einzelnen alle diese Be timmungen. 
") Z. 29 L 
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Dies alles erledigten die delphischen Behörden al lein, ohne eine 
taatsbank33

) in Anspruch zu nehmen, und in der Tat hatten ie der­
artige Einrichtungen ja auch nicht nötig, da ie sich selbst auscre­
zeichnet auf das Wechseln verstanden. 

I nteressant ist in diesem Zusammenhang, was wir durch die 
Bestimmungen der Attalosstif tung über die SteJlung der Tempel­
schätze zum Staate erfahrenM) . E s besch ließt nämlich dort die Stadt 
Delphi, daß das Geld dem Gotte gegeben werde (Elf~Ev 1:0 &~yv(!tov 
rco(HE(!ov 1:ov iho-'ü 1 um di e oben angeführten Bestimmungen zu er­
fül len und die Verwendung der Zinsen "für ewige Zeiten" zu ga-

• rantieren. 'vVenn also unzweifelhaft dem taate gehörige Gelder zu r 
SichersteJlung im heiligen Schatze deponiert und unter den Schutz 
des Gottes gestellt werden konnten, so spricht das dafür, daß ein 
enge Verbindung zwischen taats- und heiligem Schatze bei aller 
Wahrung der beiderse iti gen E igentumsrechte angenommen werden 
darf3~). 

Nächst dem Geldg chäft brachte das Verpachtung ge chäft 
dem Tempel erheblichen Gewinn. Systematisch nutzte man de 
Grundbesitz aus, soweit ni cht bei der Weihung ausdrücklich be­
stimmt war, das betreffe nde Stück Land öde und unbebaut zu 
lassen. 

Industriebauten, wie Mühlen, Ziege leien usw. waren für all 
Teile des \heiligen Landes verboten30 ) . ur zur Aufnahme der 
Pilger durften Hütten und H aJJ en am Meere usw. erbaut werden37) , 

vermutlich im Zusammenhang mit den Hafenanlagen, und für diese 
Anlagen verwandte der T mpel viel Geld38

) . Denn wenn auch der 
Hafen von Kirrha zerstör t worden sein soJJ , so handelte es ich sicher 
nur um die befestigten A nl agen der Amphi ssaeer, die damals von 
Kirrha Besitz genommen hatten. Denn ohne Hafen wäre Deiphi un­
denkbar gewesen, und es ist daher anzunehmen, daß der Hafen selbst 
erhalten gebl ieben ist3

"). Diese H allen waren Eigentum des Tem­
pels40), jedoch durfte kein Teil davon verpachtet werden41). Im 

" ) In Busolts Gr iecb. S ta at k. I 483 i t für öffentliche Banken in Deip hi 
zi ti ert I. G. IX 1. 110 = yll. ' 231. Dort kommt aber nur ein einzel ner 
'tpcn et;l'nlc; 1·or. der gewi.ß für die P hok e r be i ihren Reparation zahlungen 
t iit ig war. So Zi ebar t h. H ellen. Banken ( rachtrag) S . 4 7 Anm. 1. 

1 4 ) Näher ausgeführ t von E. Szan to: Au sgew. Abha nd lungen , Tiioongen 
1906. 0 43. 

3 0 ) Szanto ve rwei t a .a .O. au f ähnliche Verh ä ltni s e in Athen . 
' 6 ) I. G·. li 1' 1126; Aesch . geg. Ktes. 119. Darum ja auch Streit mil 

K r isa um 600 v. Chr .. d ru die Bewohner he iliges Land mit Ziegelhütten bebaut 
ballen (Cur t:ius, Gr. Gesch. III 699) . 

" ) J. G. II 1' 1126 Z. 22. 
18) Siehe Ba umga r ten. P olan.U W a g ner : .. Die hell. -röm. Ku ltur" , Leip zig 

u nd Berlin 1913. S. 33. 

12 

3 0
) P a us. X 37 , 6 nennt K irrha TO blve1ov Ll.e:\cpoov. 

•• ) Daher b d &a:\6.aaa .l. G. li 12 1126 Z. 22. 
41 ) l. G. II 12 1126 Z. 22/23. 



übrigen legte man auf der Tempeldomäne Fruchtpflanzungen und 
Olbaumhaine an42

), auf anderen Tei len ließ man große Viehherden 
weiden, die Ertrag abwarfen43

). 

Für Verpachtung kamen wohl hauptsächlich Häuser in Frage, 
die dem Tempe l gehörten, und wir hören von Mietbeträgen von 
11- 30 Stat. (210- 570 M) jährlich pro Haus, de halb bemerkens­
wert, weil sie im Vergleich zu den Mieten an anderen Orten als sehr 
hoch anzusprechen sind44

). Ein Musterbeispiel für derartige Ge­
schäfte liefern uns die Verpachtungsurkunden der beschlagnahmten 
Güter des Astykrates und seiner Parteigänger45

). 

Wie bedeutend die Besitztümer waren, aus denen regelmäßige 
Pachtgelder eingingen, ersehen wir daraus, daß Astykrates allein 
fünf Ländereien und ein großes Gartengrundstück besessen hatte, 
die zwei Drittel der ganzen unter Abt. I (15 Posten) aufgeführten 
Posten ausmachten••). Die Urkunden nennen uns Pächter, die für 
eine bestimmte Pachtsumme Häuser und Äcker vom Tempel in Pacht 
genommen hatten. Eine genaue ufstellung hierüber hat Bourguet 
angefert igt47), und es genügt wohl , hier die Gesamtsumme der ein­
gezogenen Mietgelder in Höhe von 37 Min. I9 Stat. I I Chal. an­
zuführen. 

über die Dauer der einzelnen Pachtverträge hat H. Pomtow ge­
scl1fieben'8) mit dem Ergebnis, daß die Pachtzeiten wie auch an 
anderen Orten ganz verschieden waren, bisweilen auf Lebenszeit40), 

sonst im Durchschnitt auf 20- 30 Jahre. über die Pachtzahlung, 
ob jährlich oder halbjährlich, läßt sich nichts Sicheres ermitteln. 
Teilweise wird einmal im Jahre gezahlt50), tei lweise zweimal51). 

Wer war nun die eigentliche Verwaltungsbehörde? Bekannt ist, 
daß in Deiphi neben den Amphiktyonen die Hieromnemonen für die 

.. ) S. AmphiktyoneniDSChrift Syll.' 826 E III 24 (177 a) ü.at~v naA.aH'i'n . 
43

) &pEf.Lf.Lttm (Junge Tiere und &yeA.cu (Herden) b. Weseher S. 5&, Opfer· 
t iere C. I . G. 1688 Z. 14 1:0v cpopov xa\ -,;a iep~\a ci.&poa auvay6n:cov, 1:0 ovo<;, 
"trov bO?Clf.LttCl&evrcov anoboV"tE<; z. 33, XP11Cl-rtlptov lit nc; xa ~L~ napex~, exa.,;bv Cl"ta.­
"t~oac; 6cpe[tA.e-,;coJ; cpopoc; scheinbar die Abgabe der Tempelknechte, d1e die Äcker 
bebauten. 

44
) •iehe Baumgarten, Poland. W.agoer: "Die hell.-rörn . Kultur", Leipzig 

und Berlin 1913, . 42 . 
40 ) Syll.' 178 dazu Bourget in Fouill. de Delph. III 5 (1932) No. 15-18. 
48

) Gesamtpachtsumme von Abt. I 693 tat. 4 Drach. 56 Ob. 3 Remiob. 
45 Chal. Die Paeht für Po te n 1-5 und 7 aber gleich 450 Stat. 3 Drach. 20 Ob. 
1 Hemob. 15 Chal. 

47
) Fowhll. de Delph. II 5 (1932), . 78 . 

48) Kl io 6, 112 f. 
49

) Auf 10 J ,ahre z. B. im J. 321/ 0 (oder 318/7) v. Ch.r. i.n der Inschrift 
C. J. A. II. 1059 (SylJ.! n. 534) uo0d :im J. 300/299 in C. J. A. II 600. Auf 40 
J'ahre verpachten die Aixoneis im Jahre 345/4 v. Ch. r. C. J. A. II 1068 (Syll.' 
535). V~!. Rec. In•sc r. jurid. greques I Kap. B. 

'
0

) yll! 531-533 u. 535. 
'') yll.' 534, 834 u. C. J. A. Il. 600 . 
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Vermögensverwaltung des Tempels zuständig waren52
). ie bild -

ten als Vertreter der einzelnen Amphiktyonenstaaten ein Synedrion, 
und ihre F unktionen sind genau festge legt in der bereits angeführten 
Lex Anphictionica aus dem Jahre 380/79 v. Chr. 53

), die uns über­
haupt in die Verwaltung einigen Einblick gewährt. 

Deutlich zeigt sich durch dieses Gesetz, daß die H ieromnemo­
nen für a lles das zu sorgen hatten, was mi t der Verwaltung de 
Tempels zusammenhing. Auch für spätere Zeiten bezeugen uns del­
ph ische Inschriften, daß die Hieromnemonen z. B. im Jahre I I7 
v. Chr. immer die maßgebende Verwaltungsbehörde blieben, deren 
Entscheidung (r.efau;) über Grenzfragen auch unter H adrian im 
Jahre I I6/7 n. Chr. noch Geltung hat te54

). 

E ine wesentliche Rolle in der Verwaltung spielten dann die 
ux,.dat, die jedoch erst im Jahre 339 (Archont Palaios) eingesetzt 
wurden55

) . So wurde von 339-326 (322 ?) v. Chr., als durch die 
Zahlungen der Phoker die Verwaltungsarbeit sich stark vermehr t 
hatte, für die Schatzverwaltung ein besonderes Collegium die er 
r;a/-ttcu , eingesetzt56). Für ihre Tätigkeit und Organisation sche'nt 
das Vorbild Athens maßgebend gewesen zu sein, denn nach Athens 
Muster sind seine Rechenschaftsberichte abgefaßt57

). Unterstellt war 
es den Hieromnemonen58). Seine Mitgl ieder wurden ebenso wie die 
H ieromnemonen selbst von den einzelnen Staaten entsandt. 

III. Zum delphischen Wirtschaftsleben 

Die enge Verbundenheit Deiphis mit ande ren Teilen Griechen­
lands in wi rtschaftlicher Beziehung zeigt sich nach den verschieden­
sten Richtungen. Jedoch muß gleich anfangs fe tgehalten werden, 
daß Deiph i niemals als Produzent gelten konnte, sondern nur als 
Konsument in der Wirtschaft eine Rolle zu spielen vermochte. Be­
sonders konnte es im Baugewerbe als Käufer in großem Stile auf­
treten, denn zum größten Teil mußte das Mater ial zu seinen zah l­
reichen Bauten von auswärts bezogen werden, da Deiphi selbst und 
seine nähere Umgebung arm waren an diesen toffen bis auf einen 
wenig widerstand fähigen Baustein, der in der ähe Deiphis ge­
brochen wurde. über die einzelnen Materiallieferungen sowie den 
großen und weit verzweigten Lieferantenkreis für ein einziges Bau-

") Darüber auch Bourguet, L'admin. fin . 151 f. Siebe über die Tempel­
Yerwaltung ·in Deiphi auch II. FrancoLte: .. Les F inances d . Cit~s Grecques", 
Paris 1909, S . 241-265. 

q. 

53 ) I . G. II 1' 1126. 
54 ) Syll.' 827 D und vorher 26 E. 
") Dekret bei Bourguet Anhang = Sy!J.S 249 I. 
••) S. <1at·über Bourguet. L'admin_ fin. S. 114 f. 
07 ) SyJI' 178. 233 249-~:.3. 
' 8) Syll 3 252 nr. 13. [xEAE\lOn\"t<OY \~pOflYa [f.l6)vrov. 



werk unterrichten uns eingehend die Bauurkunden der Tempelbauten 
der verschiedenen Jahrhunderte59

) . Da ist zunächst der Tempelbau 
nach dem Brande des a lten Tempels (548/47 v. Chr.) zu nennen. 
Dank des guten Berichtes des Herodot wissen wir von diesem Bau 
verhältni smäß ig viel, was wohl seinen Grund darin haben dürfte, 
daß Herodot direkt aus delphi schen Quellen zu schöpfen vermochte . 
Damals verdangen die A mphiktyonen den Neubau für 300 Tal. Von 
dieser umme sollten die Delphier 75 Tal. aufbringen und zwar 
du rch Sammlungen im Gebiete der Hellenen, die anderen 225 Tal. 
soll ten die Amphiktyonenstaaten beschaffen. In der Tat lesen wir60) 

von Beiträgen der Könige Amasis und Kroisos und der Griechen in 
Ägypten und müssen annehmen, daß die großen Summen tatsäch­
lich zur Verfügung gestanden haben. Denn die A lkmaioniden, die 
den Zuschlag für die Ausführung erhielten und das Geld zeitweilig 
benutzten, um in Attika ein Freikorps gegen die Peisistratiden an­
zuwerben, haben den Bau nach dem Bauplan (Paradeigma) ausge­
fü hrt, ja noch mehr getan durch Verwendung besseren Materi a ls 
als im Kontrakt stand (Front aus Marmor) und sie haben mit dem 
Bau auch noch ein Geschäft gemacht . Einzelheiten über die Finan­
zierung des Baues au dem sechsten Jah rhundert können wir nicht 
mehr festste llen, aber die Rolle der A lkmaioniden als Bauleite r ist 
chon von Bourguet mit der der I aopoioi des vierten Jahrhun­

derts verglichen worden. Im vierten Jahrhundert vertrat dies Colle­
g ium der aopo101 die Ge amtheit der Amphiktyonischen Staaten 
und es hatte in der Hauptsache d ie ge chäft li che Leitun a der Bau­
arbeiten, also 

I. Ab chluß der A rbeit - und Kaufverträge, 
2 . Heranziehung der A rbeiter und Lieferanten, 
3· Übernahme der für die A rbeit ausgeworfenen Gelder, 
4· Auszahlung der Arbeiter und Lieferanten61 ). 

Zur Ausführung des Baues berief man den bedeutenden Bau­
meis ter Spintharos aus Korinth62

) . Der mit den A lkmaioniden ab­
geschlossene Baukontrakt63

), die f.bCO".:fwO"t.c; enthielt nach den An­
gaben Herodot fo lgende Punkte 

I. die F estsetzung der Bausumme 300 Tal. 
2 . Bestimmung des Materials Poros (Tuff) 6') . 

00
) Et' t er Bau r:ach dem Brande de Jahres 548/ 47. Zweiter Bau nach 

dem Brande de Jahres 373. 
60

) übe r die Quellenfrage vergl. v. Wilamowitz-Moellendorff, Arist. und 
At h. I. 33; Pomtow. R hein . Mus. 52; Bourguet, Adm.in . fin . 154. 

01
) über die Arbeit löhne in Deiphi .s. H. Fra.ncoite : ,.L'indu t r ie da n 

Ja G rece Ancienne'' Bruxelles 1900. Bd. I, S. 321 . 
0") Paus. X, 5, 13. 
63

) Dunker VI 494 setzt ilie Genehmigung des Kontraktes m,i,t den 
Alkmaioniden auf 535. V ielleicht d(){!h etwas pät. 

64
) Dieser Stoff sonst selten gebraucht in Delp hi , so nur in den Deck ­

qu adern der Poiygonmauer und im ' ikyonie11SChatzhaus. 

IS 



Der Tempel wurde damals trotz der zweiten Bestimmung au 
parisehern Marmor erbaut65). Das ist offenbar ein besonderes Ge­
schenk der Alkmaieniden gewesen, denn parischer Marmor wurde 
damals noch wenig gebraucht wegen seines hohen Wertes. Die 
Dauer des Baues mag ungefähr 20-25 Jahre betragen haben ca. von 
540-5 I 566

). 

Weit aufschlußreicher in wirtschaftlicher Hinsicht sind die 
uns erhaltenen Akten des zweiten Tempelbaues im vierten Jahr­
hundert. Wiederum sollte das ganze Griechenland helfen, den 
Tempel zu bauen. Sammlungen wurden veranstaltet vom Cher­
sones bis Naukratis, von Phaselis bis Selinus. 

Von dem Ergebnis der Nationalspende sind uns eine Reihe von 
Marmortafeln mit Beitragslisten erhalten, ohne daß es möglich wär , 
eine Gesamtsumme festzustellen67

). Eine Reihe bekannter Städte 
kommen darin vor, z. T. mit namhaften Beträgen, so 

Apollonia (Epidamnos) 3587 Drach. 3 Y2 Ob. 
Megara . 4204 Drach. 
Trozen . 368 Drach. 4 Ob. 
Kvn:a~ea ( KvfJiwea ) 170 Drach. 
Naxos . 350 Drach. 
Epidauros 1200 Drach. 2 Ob. 
Sparta 7120 Drach. 2X Ob. 
Korinth. 1348 Drach. 
Megalopolis . 200 Drach. 
Phigalia 70 Drach. 
Naukratis 350 Drach. 

und noch andere, dazu Privatpersonen mit kleineren Beträgen. Mit­
unter werden auch die Überbringer der Geldsummen genannt, darun­
ter zweimal ein Arzt und zwar aus Herakleia am Pontos und aus H -
rakleia in Italien, ebenso lernen wir unter den Stiftern kennen den 
berühmten Schauspieler Theodoros aus Athen mit einer Spende vo 
70 Drach. in Begleitung anderer Schauspieler68

). Endlich den Ko­
rinther Xenon, der Strafgelder in Höhe von 1400 Drach. dem 
Gotte darbrachte69). Soweit die Frage der Geldbeschaffung. 

ächst diesen Geldsammellisten geben uns die Bauurkunden 
des Tempels70) weitere Kenntnis von den wirtschaftlichen Einzel­
heiten seiner Erbauung. Wir lesen in ihnen von dem Fortschreiten 
des Baues von Mona~ zu Monat, wir erfahren auch genau, von wem 
und woher die Delphier ihre Materialien zum Bau bezogen. 

"' ) Herod•. V 62. 
••) tJber diese Zeitangabe s. P(}mtow ,.Die drei Brände des Tempels zu 

Delphi", Rh. Mus. 51 (1896) . 
07 ) Gesammelt bei Ditt. Syll.' 239, 240. Wichtlige Nachträge .in Fou.iU. 

de Delpb e 3, 5 (1932) von Bourguet . 
08 ) Ditt. Syl1.1 239 B 60. 
08) A.a .O. 239 D III 5. 
70 ) Ditt. Syll. 1 23&--253. 
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Interessant ist es nun, auf Grund der Rechnungsurkunden fest­
zustellen, in wie weitem Umfange die Wirtschaft in Deiphis näherer 

mgebung und in Mittelgriechenland überhaupt von diesem Heilig­
tum Nutzen hatte . Alle beteiligten Unternehmer stehen alphabetisch 
aufgezählt in de r Tabelle Syll. 3 241 E. (Laterculus redemptorum). 
Aufgeführt sind etwa ro6 Unternehmer und Lieferanten, wenn auch 
nicht a lle mit Heimatsort, der vielfach auf den Steinen weggebrochen 
i t. Von all diesen Handwerkern sind nur 8 als in Deiphi ansässig 
festgestellt. A lle anderen kamen von auswärts 71

) . Besonders stark 
waren an den Baulieferungen Karinth und Sikyon außerdem Argo 
beteiligt . Von Karinth kamen die großen Sandsteintransporte, die in 
den teinbrüchen in der Umgebung Karinths gebrochen, meistens 
direkt in Karinth ver- und bearbeitet wurden und dann auf dem 
Wasserwege nach Deiphi gelangten72

). Ferner wurde in Deiphi häu­
fig verwendet der sog. Hagios-Elias-Stein, gebrochen in einem 

teinbruch tmweit des Klosters Hagios-Elias, das zwischen Chryso 
und Amphissa liegt, ein Kalk tein, der besonders als Marmorersatz 
diente73). ikyon dagegen war hauptsächlich Bezugsquelle für Holz, 
das man reich lich benötigte fü r Gerüstbauten, Hebemaschinen und 
einzelne Teile der Gebäude74

). Weitere Orte im Peloponnes, in denen 
Lieferanten wohnten, ind Argos, Tegea, in Mittelgriechenland 
Böiotien, Opus, Skarphea, Skotussa in Thessalien, ebenso Larissa 
und Tricca, endlich Knidos7 5

). Für die künstlerische Aus tattung 
des Tempels war Athen neben Korinth der Markt. Und wie es für 
Epidauros die dortigen Bauurkunden gelehrt haben76

), wo die zu 
vergebenden Arbeiten durch Heroldsruf in Athen und in Argos, ja 
sicherl ich auch in Korinth bekanntgegeben wurden, so müssen wir 
e auch für Deiphi annehmen. Denn auch dort erschienen alsdann 
die Unternehmer (i(!y ciiJ'at ), um die näheren Bedingungen für die 

erdingungen zu erfahren, und sich zur Übernahme von Bauauf­
trägen zu melden77

) . Au Athen er chien a leich eine ganze Gruppe 
von mindestens sechs Unternehmern78 ) darunter Molossos70 ) , der 
auch am Bau der Tholos in Epidauros tätig war wie auch andere 

71 ) 8-iehe über a US>wä r t ige Arbeiter auch H. Fna ncot te : ,.L' i.ndust r ie 
dans La Grece Ancienne" . Bruxelles 1900, Bd. I. . 212 . 

") Vergl. P.au•ly-Wissowa Ar t . K o rint h. uppl. IV e ite 1031; dazu di e 
Ba wurku·nden a .a .O. 

73 ) Foucart in Pom tows Auf a tz "Von den delphisc hen Ba uten" im 
Philolog. 66 (1907 ) S. 260 ff. 

74 ) Vgl. d'<l.zu Ch.arl. H. kale t : .,Anc ient S.ikyon with a Pro og raplüa 
icyonia" . Oxford 1928. S. 33 f . 

70
) Vgl. Glotz, Le t ra vail dans Ia Grece a nc. 1921. 

7 n) B. K ei•l , Rechnungen über den epida urischen Tholosbau. Ath. Mi tteoi-
lungen 1896, Sonderabdruck S. 39 f. 

77 ) Sie erhielten für 12 Tage Aufen t ha lt und Reise eine Entschädoigung. 
78) Syt!.• 250 D 24 f. 
79 ) Er wird von Kirchner Pros. Att. II 10404 genannt, aber se ine F.irma 

dort noch nicht genügend gewürdigt , andere von den a t tischen U nterneh­
mern fehlen noch gä nzlic h i.n Pros. Att., ebenso B. C. H. XX 205. 
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U nternehmer am delphischen Tempelbau. E iner , der Athener Agla­
othymo , haf dann tatsächlich den A uftrag erhalten fü r das W eih­
wasserbecken, das damals zum Ersatz für das von Kroisos gestif­
tete, das eingeschmolzen war, angefertigt wurde, den F uß zu lie­
fe rn80). So war also Deiphi ein wicht iger Arbeitsmarkt für Mittel­
griechenland, und es ist interessant, in Deiphi F irmen an der A rbei t 
zu sehen, die auch sonst in Griechenland, in Epidauros und Athen bei 
ähnlichen in ih r Fach schlagenden Arbeiten tätig ind. 

Außer diesen Einzelangaben dienen uns aber die zi tierten Ur­
kunden als zuverlässige Grundlage für unsere Kenntnis von den 
delphischen F inanz- und Münzverhältnissen überhaupt. 

IV. Finanz- und Münzwesen Deiphis 

Die Jah re vor und nach 346 bil den den Höhepunkt der delphi­
schen F inanzentwicklung, soweit wir diese überhaupt zu beur te ilen 
vermögen. Eine unmittelbare Folge der Phokerzahl ungen, durch 
welche eine ungewöhnliche Menge von Bargeld in die Tempelkasse 
floß, war erstens die Neuordnung der F inanzverwaltung durch Ein­
setzung der Tamiai und zweitens die Neuordnung de delphi chen 
Münzwesens durch Einführung einer neuen Münze des "Amphik­
tionikon". 

Unsere Überlieferung bringt es mit sich, daß wir nur diese 
bedeutsame Reformzeit der delphischen F inanzen genauer kennen, 
dagegen über die Frühgeschichte des delphischen Geldwesens nur 
kurz berichten können. Die ä ltesten delphischen Münzen sind ge­
sammelt und behandelt von J. N . Svoronos, der die einze lnen 
Münzen abgebildet und ihre Herausgabe in Perioden eingeteilt 
hat (520-346) 81). 

Das Aussehen der Münzen hat sich im großen und ganzen in den 
einzelnen P erioden nur wenig geändert . A ls M ünzzeichen dienten 
verschiedene Tiere, so oft eine Ziege, ein Ziegenkopf, Delphine und 
de rgl. am häufigsten jedoch der vVidderkopf. Bisweilen fi nden wi r 
auch den delphischen Tempel , Apollo selbst oder Demeter auf den 
M ünzen sowie verschiedene andere Symbole. Das bedeutendste 
Zeichen auf den frühen Münzen ist die heil ige Opferschale mit dem 
O mphalos in der Mitte (Patera umbilicata). Der W idderkopf ist ein 
Symbol des Apol lo als des Gottes der Viehherden, (Ka(!Ji eior;) , die 
Ziegenköpfe deuten hin auf die Geschichte des Orakels und seine 
E ntdeckung du rch Ziegenherden82). D ie Delphine erinnern an den 
Ku lt des Apollo Delphinios, der die Gestalt eines Delphins ange­
nommen haben sol183). 

18 

80
) Sy!J.3 250 F ' 6 ff. 

8 ' ) B . C. H. 20 (1896) Tafel 25-30. 
82 ) Diod . XVI 26. 
88 ) Horn. Hym. zu Apollo I 390. 



Vielen M ünzen gemeinsam ist die Aufschr ift: cl fH_pCr.uo al ler­
dings erst vom Jahre 346 v. Chr. an. Die umfangreichste und wohl 
größte Münzprägung, die je in Deiphi stattfand, ist die der Phoker 
\ ährend des dritten heiligen Krieges 356 bis 346 v. Chr. Es war da­
mals zuerst Philomelos, der als Feldherr der Phoker Hand an die 
Vle ihgeschenke und Schätze des Tempels legte, um sie zur Münzung 
zu verwenden. Er brauchte nämlich dringend Geld zur Bezahlung 
einer Söldner84

). Danach möchte man stattliche Tetradrachmen und 
Goldstatere erwarten, allein soweit uns ilbermünzen der Phoker 
bekannt sind, handelt es ich nur um kleine Silbermünzen. Diese 
ind in großer Zahl vorhanden. 

Auch die Nachfolger des Philomelos, Onomarchos und Phayll os 
folgten seinem Beispiel, und Onomarchos li eß, wie D iodor erzählt, 
aus dem Kupfer und Eisen Waffen schmieden und au dem Gold 
und S ilber Münzen prägen. Erhalten sind uns diese Münzen aus 
Edelmetall nicht, sondern nur Bronzemünzen mit dem Namen 
beider Männer. Den Grund des Verschwindens der Münzen deutet 
Plutarch De Pythi ae orac. XVI S. 401 F an. A ls die Tyrannen der 
Phoker vie le von den goldenen und si lbernen Weihgeschenken einge­
schmolzen, Münzen daraus geschlagen und d iese in die Nachbar-
tädte ausgegeben hatten, haben die Opuntier sovie l Silber wie mög­

lich zusammengebracht und dem Gotte eine Hydria geweiht. In ver­
tärktem Maße wurde die Münzprägung dann fortgesetzt nach dem 

Friedensschluß von 346 v. Chr. Soviel a ls Überblick über die del­
phischen Münzen. 

Die immer wachsende Bedeutung dieses lokalen Münzwesens 
ergab sich aber vor allem durch eine Verbindung mit der delphi­
chen Amphiktyonie, deren Rechnung wesen wir aus den Akten des 

vierten Jahrhunderts gut kennen. So hat Bruno Kei l in seinem A uf-
atz "Vom delphischen Rechnungswe en" Hermes 37 1902 511 ff. 

den Ver uch gemacht, eine Geschichte des delphi eben Münzwe ens 
zu schreiben. Im Mittelpunkt stehen dabe i die entscheidenden 
Jahre 346 ff . 

Bis zum Jahre 339 rechnen die Amph iktyonen und ihre Beam­
ten nu r nach dem "Aiginaion", welches ab 339 auch "Palaion" heißt 
Noch in den Abrechnungen unter Archon Palaios85 ) sind die Preise 
usw. nur in aeginaeischen Drachmen gegeben. Dann aber erscheint 
in den Abrechnungen ab 338 (Archon Damochares) die Teilung der 
Einnahmen der Tamiai nach drei Geldsorten, darunter eine neue 
Geldsor te, das "Amphiktionikon" (oder auch Kainon) mit dem 
Kopf der Demete r Pylaia. Also muß diese Münze zuerst geprägt 
ein nach der Sch lacht bei Chaironeia, sicher aus einem Teil des 

eingeschmolzenen alten Bestandes des "Aiginaion". Der Grund zu 
dieser Änderung des Münzfußes war zwei fello das Bestreben der 

8') Dioo. XVI 30. Analy e der Quellen bei Clochl\ .. Et chronologique ur 
Ja t roisi~me g uerre sac ree". Paris 1915 , 2 ff. 

8 ') Sy!J.8 249 B. 
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delphischen Münzsachverständigen, mehr Nutzen für den Tempel 
aus dem U msatz so bedeutender Geldmittel, wie sie durch die 
Phokerzahlungen und durch die Beute von A mphissa der heiligen 
Kasse zuflossen, herauszuwirtschaften. Denn, daß man sich in Deiphi 
auf das Geldgeschäft des Tempels wie auch sonst auf zinsen­
bringende Geldgeschäfte verstand, hat fü r den Anfang des viert n 
Jahrhunderts das fo lgende Zinsgesetz aus dem Jahre des Archon 
Kadys gezeigt (etwa 380)86). In ihm trifft die Gemeinde Deiphi 
neue Bestimmungen über den Zinsfuß . Zuerst werden die bisher ge­
schlossenen A bmachungen über Zinsen zwischen den Gläubigern 
und Schuldnern, d . h. Privaten und Körperschaften, unter den n 
genannt werden: Patrien, Heroasten (Familienverbände ?) , religiö. e 
Vereine (.:J-Ccuror;) und andere Körperschaften, bestätigt und {Ür 
gültig erklärt bis zum Monat Bysios des laufenden Jahres (Archon 
Kadys), dagegen wird vom Monat T heoxenios an als einheitlicher 
Zin satz für Deiphi festgesetzt der monatliche atz von 3 Ob. je 
Mine und das gemeinschaftliche wie das private K apital unter den 
Schutz dieses Zinssatzes gestellt. Th. Hornolle hat versucht, die 
besonderen politischen oder wirtschaft lichen Gründe zu ersch ließen87

) , 

die zu die er ~Iaßnahme geführt haben mögen. F ür uns ist schon die 
Tatsache wichtig, daß in Deiphi um 400 der Geldverkehr zwischen 
Körperschaften und Privaten bereits so entw ickelt wa r, daß die 
Stadt ihn regeln mußte. 

Der beste Beweis für die hohe E ntwicklung des Geldwesens in 
Deiphi ist weiter d ie Tatsache, daß die bedeutenden Geldumsätze im 
Tempelhaushalt sich ohne Zuhi lfenahme von Banken abwickelten. 
Nur einmal erscheint aus Anlaß einer Phokerzahlung ei n Trapezites 
neben den fünf Zeugen88). 

Wechselgeschäfte machte die Kasse sonst se lb t, wie das berühmte 
Beispiel der Dareiken beweist, welche die Kön igin Olympias im 
Jahre 331 aus der A lexanderbeute dem Tempel überwies zum 
Zwecke der A nfertigung von goldenen Kränzen als Weihgesche k 
des Königs. Es handelte sich um den Betrag von 190 Dareiken und 
die Tamiai notierten damals als Einnahme 95 tateren d. h. 1 aegin. 
Drachme für Wechselgebühr (hur.awUayfJ) 89

) je Dareikos nach 
dem Kurs von 7 Stat.90

). 

Bei der neuen Münze, dem " Kainon", handelt es sich nicht um 
eine völlige Neuprägung, sondern um eine Umprägung der alten Be­
stände nach neuem Münzfuß. Die äußeren U mstände sind uns be­
kannt durch die Inschrift Sy\1.3 25 3 U, zitiert zuerst von Bourguet , 
Admin, fin. 1905 (mehrfach) herausgegeben erst 1932 in den Fou illes 

88 ) &hiwy:~;e r Dia!. Graec. n. 324; Fouill. d. Delph. III , 1, 294, Bu ll. hel l. 
50 {1926) 1 ff. Genoo.e Zeit läßt sich nich t sicher fests tellen. 

87) Bull. oorr. hell. 50 (1926) 1 ff . 
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88 ) Syll.' 231. 10·. 
u l y.U.' 251 N 5 ff . 
&D ) Syll.' 25 1 II 10. 
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de Delphes III , 5· Dort wird ein Lieferant Sokrates mit 34 Stat. 
bezahlt für [ O't"~A'Ijc;' ev ~b VOfbbO'fU.hw(v n{wcwv, t"?7c;] aqyvqO'xon{ac; 
e~naa..'te[fa17c; "' &vay](Jarp'l} lytvno. 

Das Verfahren ist a lso ganz ähnlich dem, welches im ersten 
a tt ischen Seebund das Einführungsgesetz des at ti schen Münzsystems 
für die Bundesgenossen anordnet 01

) . 

Natürli ch hat die Einführung des neuen Münzsystems und das 
ebenei nander von drei Systemen, wie es die Kassenbestandangaben 

der Rechnungsurkunden genau erkennen Jassen, ferner das Um­
" echseln und Reduzieren der ei nen Münzsorte auf die andere zeit-

eilig einige Verwirrung hervorgerufen. Sie äußert sich wohl in den 
mehrfachen Rasuren auf den tei nen, in denen die Schlußsummen 
meh rfach ausgemeißelt und durch neue Angaben ersetzt waren. In 
den Rechnu ngsurkunden macht sich das "Kainon" zuerst bemerk­
bar Syll. 3

, 250 E II IO (33 7 v. Chr.), wo der Kassenbestand ange­
geben wird auf 

69 T al. 
49 Tal. 

SI Min. 
54 Min. 

30 Tal. 23 Min. 

I 6 tat. 

37 . Stat . 
33 Stat. 

3 Ob. 

4 Ob. 
3 ~ Ob. 

xawvv 
'A7:'HY.OV 

n a.Aawv 

Die Jahreseinnahmen sind abe r natür lich in dem Jahre nur in 
dem bis dahin ge ltenden "Palaion" eingegangen. Zwei Jahre später 
beträgt der Bestand 6I Tal. 24 Min. I9 Stat . I I Ob. 7 Chalk. in 
,Kainon" und "Palaion", welche beiden Geldsorten auch getrennt 

angegeben werden92
). A tti sches Geld wird nicht angegeben, war also 

verausgabt und wird schließlich für 45 Tal. von den Tamiai ange­
kauft, d. h . eingewechselt vermutl ich bei Geldwechslern. Die Aus­
gaben werden in demselben Jahre in "Palaion" gemacht und ver­
rechnet, offenbar weil das " Kainon" noch nicht ausgegeben war und 
wei l die Lieferungsverträge fü r den T empel auf Bezahlung in 
" Palaion" ausgestellt waren93

). 

Im Jahre 33I weisen die Hieromnemonen Zahlung von 20 Tal. 
"Aiginaion" an. Gezahlt wird aber in "Attikon" und zwar nur 
I 8 Tal. 40 Min. wegen des höheren Kurses des attischen Geldes. 
Die D ifferenz wird als enbxa1:aJ...Aay1j d. h. K ursverlu st plus Wech­
selgebühr bezeichnet. Man sieht a lso, daß die Tamiai nicht genug 
" Palaion" in ihren Kassen hatten, um die 20 Tal. zu zahlen, und daß 
die Naopooi viel leicht lieber attisches Geld nahmen, um ihre Liefe­
ranten zu bezahl en. 

Das Wertverhä ltnis der drei Münzsorten zu einander hat B. Kei l 
aus solchen und ähnlichen Umrechnungsangaben der Urkunden 

0 ' ) Syl l. ' 7, daz-u J. G. I' , p. 295 . Ablieferung des a lten Gelde in das 
Argyrokopion (M ünze) Aufzeichnung des E rgebni se der euprägung [xropl<; 
~t€v 'to ~) evt x6v, xro(pl.:; be 'to 'i~eba:n:n) v cipyuptov. 

") Syl1. 3 251 , I 15 (335 v. Cbr. ). 
93 ) Syll. 8 251, H II. 5 ff. 
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genau festgestellt, wir geben hier nur die Ergebni se seiner For­
schungen, nicht das inschriftliche Mater ial, auf welches er sich 
stützt. 

Syl l. 3 251, III (336/35 v. Ch.) 44 Tal. 18 Min. 15 Stat. 
aegin. = 45 Tal. 18 Min. 531/3 Drachm. attisch, a lso 44 Tal. 
aeg. = 45 Tal. att., Verhältnis 44 : 45 · 44 : 45 = r8 Min. aeg.: 
r8 7/22 M . att. 181 /3 M. = r8 M. 331

/3 Dr. att. 
Die Differenz bei den Stateren (r5 Stat. aeg. = 40 Drach. att . 

nach dem Satz 20 Stat. = 40 Drach. att.) von 20 Drach . wird als 
Vergütung beim Wechselgeschäft anzusehen sein. Im Jahre 331 o 
steht att. Geld zu aeg. um 1

/15 besser als nach dem amphiktyon. An­
satz ro : 7, dagegen 336/5 steht att. Geld zu dem neuen amphiktyon. 
um 1/t5 schlechter. Die drei Geldsorten : aegin. att. und amphikt. 
Geld zeigen die Verschiedenheit ihres Wertes nur in den Zahlung n 
an chuldner außerhalb der Amphiktyonie. Dagegen in Deiphi selb t 
"legt sich der Schleier fictiver, einheitli cher Normalwertungen über 
die Verschiedenheiten": die nach dem euböischen attischen System 
bemessenen Talente und Minen werden in allen drei Geldsorten a ls 
gleich behandelt, ebenso werden die Stateren und deren Tei lstücke 
von aegin . und amphiktyonischem Gelde nach dem Verhältnis 3 : 4 
zum attischen Gelde verrechnet, also 4200 aeg. Dr. = 6ooo att. 
Dr. = I Tal. (in Wahrheit nur 5600 att. Dr.). Das ist die Arbeit 
der nach E inheitsbewertung strebenden Tamiai, welche gute Ab­
schlüsse erzielen wollten (Einzelbelege bei Br. Keil) . 

Diese schwierigen Geldverhältnisse begünstigten naturgemä ß 
das Gewerbe der Geldwechsler (.,;earu6hat). Sie fanden in Deiphi 
nament lich an den großen Festen ein reiches Betätigungsfeld, und 
sie befaßten sich mit dem Umwechseln der verschiedenen Münz­
sorten der zahl reichen griechischen Städte, deren Bewohner in 
Deiphi zu den Festen oft zusammenkamen. Schon oben ist beto t, 
daß wir von den Wechslern in Deiphi wenig wissen, aber in der 
späteren Kaiserzeit haben sie inschriftliche Spuren ihrer Tätigk it 
hinterlassen, und zwar im Athenerschatzhaus. Dort fanden sich an 
den Innenwänden zahlreiche amen in Manneshöhe angeschrieben94

), 

darunter [:A],u,nxtwv .,;6nor; (erklärt von Gregoire zur Inschrift von 
Didyma im Recuei l des Inscriptions greques chretiennes d'Asie 
mineure I p. 73 n 226. als Pfandleiher näml ich Genitiv von 
a,u,axw (&,u,axwv) b .,;6no<; (&.,taxta = !es gages et l'endroit ou se 
faudra ient les operations mit Pfandleihern). Wie also im Tempel 
von Didyma bei Milet, so fanden sich auch in Deiph i im dritt n 
bis v ierten Jahrhundert n. Chr. solche Wanderwechsler ein , etablier­
ten sich regulär im Innern des Schatzhauses und schr ieben ihre 
Namen dort an, wo ihr Wechslertisch stand. 

Diese ganze Maßnahme aber, die soviel Mühe veru rsachte, i t 
offenbar nur ein Versuch gewesen, der nicht den erwar teten peku-

04) S. FouiJJe de Delphes Tome II. Topographie et Archite<:Lure, Ls 
Tresor des Athen•ien par J. Audiat. Paris 1933, 32. 
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maren Erfolg gehabt hat, und so ist d ie neue M ünze bald wieder 
abgeschafft worden, wie wiederum die Rechnungen beweisen. Daß 
aber die Tamiai an sich ihre schwere Aufgabe der Überwachung 
und Ordnung der delphischen Finanzen sehr ernst genommen 
haben, zeigt a lles, was wir sonst noch von ihrer Tätigkeit fesstellen 
können. ie kontrollierten scharf die Zeichnungen und die Zahlun­
gen der einzelnen Staaten. D ie Kennworte für diese ihre Tätigkeit 
si nd im Protokoll bei Notierungen der ausgebliebenen Zahlungen: 
&novata 7:o{nwv &novaüx &QL:ff.din . . . . [ vgl. auch Üetcp:J-"1 
&,tHJlLY.7:LOYt r.6v] mehrfach zu finden in den Rechnungen der Tamiai, 
Fou illes de Delphes III, 5, 1932, 184 n. 49 unter Hinzufügung der 

tädtenamen: Opus, Larissa, Sikyon, welche jede in ihren eigenen 
ünzen zahlen, so [d ]aeLa[atwv OQ a X,tL]w[v ] n [a]J..aL[wv] aber 

Sikyon [oeax,tLwv] r. aL[v ]w v; Vgl. auch die Eintragung : 7:aCoe 7:av 
no),Cwv ~YLY.OV 'l:OV t3oeJ..ov 'l:OV oev7:tQOV, die auf eine Ratenzahlung 
hinweist (a.O. III , 5, 36)]. Es ist nicht uninteressant, diese Formeln 
w ieder zufinden in der delphischen Urkunde von 117 v. Chr. 06

) lx 
S"'aaveov &nei:vtH 7:tÜav7:a 11VfLfLCtXLXiX .. a ls ein wichtiges Beispiel 

päterer Kassenführung und Revision, wo also die vor Jahrhunderten 
üblichen Formeln wiederkehren. Sie führen uns zu der weiteren 
Finanzgeschichte von Delphi, die zu verfolgen wir aber nicht in der 
Lage sind, weil un die Urkunden fehlen, aber soviel können wir 
feststellen, daß Deiphi für lange Zeiten noch ein wirtschaftlich be­
deutender Ort geblieben i t wie z. B. das Kapitel VI "Sklavenfrei­
lassung" ze igen wird. 

Daß aber die Amphiktyonen noch zu Anfang des ersten Jahr­
hunderts v. Chr. ihre alten Ansprüche auf eine Art wirtschaft licher 
Führung und Beeinflus ung ihrer Staaten in wi rtschaftlicher H in­
sicht aufrechterhalten haben, das zeigt in höchst interessanter W eise 
das Münzdekret06), aus der Zeit um das Jahr 96 v. Chr., erhalten 
an der Südwand des Athenerschatzhau es zu Delphi. Man sieht 
daran, durch welche Maßnahmen man in Deiphi bemüht war, die ein­
heimische Währung noch in späterer Zeit gegen F remde und aus­
ländische Geldsorten und Währungen zu schützen. Das Dekret ver­
ordnet für da gesamte Gebiet des Amphiktyonenbundes den Zwangs­
kurs für da att ische Tetradrachmon zu vier attischen Drachmen; 
also nicht leichteren Drachmen etwa korinthischen oder achäischen 
und römischen Denaren. (otxea:fcu nav7:at; 'l:OV<; <'EU"'va<; 7:0 

'A.7:7:Lr.ov 7:l'7:eaxfLov lv oeauLai:t; &ervetov 7:t-ca eaL. ) 
Es fo lgen die Strafbest immungen, zuerst für den, welcher sich 

weigert, Geld zu dem festgesetzten Kurse anzunehmen oder auszu­
geben. E r verfällt, wenn er Sklave i t , der Prügelstrafe, wenn er 
frei ist, einer Geldstrafe von 200 Drachmen. In allen Amphiktyonen­
städten haben die A rchonten und die Agoranomen mitzuhelfen, daß 

90 ) Syll 3 826 D. 27. 
••) Fou'i ll. d. Delph. Epigraph. III 2 S. 170 n. 139 Dittb. Syll.1 n. 72\l>. 



diese Strafe zur Einziehung gelangt. S ie fließt zur Hälfte in die 
K asse der tadt, wo die Übertretung angezeigt ist, zur Hälfte wird 
sie dem Delator gezahlt, der den Münzverbrecher zur Behörde ab­
führt. E ine weitere trafbestimmung (Z. 10 ff.) r ichtet sich gegen 
die A uf ichtsbeamten in den Städten oder auf den Märkten, welche 
bei Übertretungen des Dekretes nicht tätig mithelfen. Sie werden 
vor das Amphiktyonengericht gestel lt, da jeden E inzelfall nach den 
Amphiktyonengesetzen, nicht nach den Heimatgesetzen des Täters zu 
entscheiden hat. Auch die Geldwechsler in den S tädten oder auf den 
Märkten unterliegen bei Nichtbeachtung des Dekretes dem elben 
Strafverfahren (Z. 8), müssen also eine Art Konzession für ihren 
Wechslertisch gehabt haben. 

Es is t anzunehmen, daß das Münzdekret auf Athens Antrag im 
Amphiktyonenrat beschlossen wurde, das ja damals in engem Ver­
hältnis zu Deiphi stand. Die weitere Verbreitung des Dekretes sollte 
erfolgen durch Mitteilung an jede Amphiktyonenstadt und durch 
Übersendung einer Abschrift "an alle Griechen" sowie durch Auf­
stellung in Deiphi und auf der Akropolis von Athen (dies e r­
gänzt Z. 14). 

Fragen wir nach den Gründen, welche die Amphiktyonen zu 
dieser großen Geste, die wohl kaum von großer W irkung gewe en 
sein wird, bestimmt haben, so sind sie zweifellos zu suchen in der 
starken Münzentwertung in Griechenland, wie dies Br. Keil in 
sei nem Aufsatz: "Zur Victoriatusrechnung auf griechischen In­
schriften" Zeitschrift f . Numismatik 32, 1914 56 f. ausgeführt hat. 
Keil findet die Zeichen der Entwertung zuerst in T hessalien und 
bri ngt dafür Beispiele aus dem zweiten Jahrhundert v. Chr., wo 
damals der römische Victoriatus unter der Bezeichnung r eorrcci,xov 
kursierte. E r stand zum Denar im Verhältnis von ursprünglich 4 : 3, 
das aber nach der Gleichsetzung des Victoriatus mit dem Quinar 
durch die Lex Clodia (um 104 v. Chr.) herabgesetzt wurde auf einen 
halben Denar. Bei dieser Herabsetzung der Provi nzialmünze gegen­
über der Reichsmünze verlor auch das attische V ierdrachmenstück, 
das g roße Silberstück, der Taler jener Zeit, erheblich an Wert. Denn 
diese entwertende Wirkung der Quinar-Victoriatusrechnung blieb 
in dem begehrl ichen Handelsbetrieb nicht auf das Kleingeld be­
sch ränkt. Gegen wen aber die amphiktyonische Verordnung erlas­
sen war, lehrt un deutl ich die Strafklausel fü r Übertretungen. In 
ihr he ißt es,: wenn aber ein Einwohner der amphiktyonischen Staa­
ten, ei n F remder, Bürger oder Sklave, Mann oder Weib, nicht nach 
diese r Vorschrift annimmt und ausgibt, so soll der klave gegeißelt 
werden, der freie Bürger aber 200 Silberdrachmen zahlen (Z. 4 ff. ) . 
Auffallend hieran ist, daß der Fremde an erster Stelle genannt wi rd , 
während in der zum Vergleich sehr geeigneten Strafformel im Zins­
gesetz (s. o.) der ffl 'oc; erst am chluß genannt ist, a lso damals 
im Wirt chaftsleben Deiphis noch nicht so maßgebend war, wie 
300 Jahre später. Die telJung des ~fvoc; an die erste Stelle ist also 
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icberlich beabsichtigt, und Br. Keil setzt auf Grund dieser Stellung 
einleuchtend auseinander, daß mit den ~fJJo b nur die römischen 
Kaufleute gemeint sein könnten, und wenn sie auch nicht mit 
Namen genannt wurden, so wußten doch wohl Griechen wie Römer, 
gegen wen das Ge etz in erster Linie gerichtet war. Sie mußten 

issen, was der Beschluß wol lte und seine Aufzeichnung ausge­
rechnet am Athener schatzhaus mußte zeigen, wer hinter dem Be­
schluß stand: offenbar Athen. Denn gerade dort konnte man ver­
mutlich tägli ch sehen, wie die römischen Kauf leute, das Gastrecht 
mißbrauchend, durch die Minderbewertung des attischen Groß­
silberstückes wirtschaftl ichen Druck ausübten. In gleicher Weise 
handelte die römische Provinzialverwaltung in Makedonien von 
ihrem Standpunkt aus. Dort li eßen die Prätoren Desilla und auch 

ura (ca. 93- 88 v. Chr.) die Tetradrachmen der makedonischen 
Prägestätten tei lweise mit der Aufprägung S I = 16 Sest. = 4 De­
nare = 4 Drachmen versehen, zweifel los, um sie so gegen U nter­
wertung zu schützen (Keil a.a.O. 6o). Beide verteidigten ihr Geld 
gegen einen gemeinsamen Feind, den römischen Kaufmann . Ihm 

• aber war nichts so sehr zur Hilfe gekommen wie das Eindringen 
der Qui nar-Victoriatu srechnung mit ihrer Entwertung der Drachme. 

o wurden also der delphische Beschluß und die Maßnahme der 
römischen Provinzialverwaltung in Makedonien durch die gleichen 
wirtschaftlichen Verhä ltnisse bedingt , und beide Dekrete stell en 
nach Br. Keil einen der spätesten Versuche dar, durch Münzdekrete 
und Münzkonventionen in das Geldgewirr der gri echischen Stadt­
staaten Ordnung zu br ingen. Was die Geltung des Amphiktyonenbe­
sch lusses anbelangt, so war ihm wohl nur kurze Dauer beschieden 
und zwar wegen des bald darauf beginnenden mithridatischen 
Krieges. 

Trotz des Scheiterns der Münzreform bleibt diese Episode in 
Deiphis F inanzgeschichte doch bedeutsam. Was wir bei Solons 
Münzreform nur ahnen können, nämlich den E influ ß seiner poli­
tischen Neueru ngen auf die Numismatik von Athen, sehen wir in 
Deiphi als einziger Stadt Gri echenlands versucht, näm lich Ände­
rung seiner Münzreform wegen der Bezahlungsschwierigkeiten bei 
seinen zahlreichen mitte lgriechischen Lieferanten und wegen der 
Vortei le einer Umrechnung in eine eigene amphiktyonische Münze. 
In den Rechnuncrsurkunden können wir die wachsenden Schwierig­
keiten in der Umrechnung der Kurse nachprüfen und verfolgen. Ein 
Radikalmittel glaubten die klugen Amphiktyonen um 346 gefunden 
zu haben, und wenn es auch nicht von Bestand war, so erkennt man 
doch den Versuch Delphis, auch in wirtschaftlicher Beziehung einen 
maßgebenden Einfluß auf Mitte lgriechenland auszuüben . 

zs 
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V. Fremdenverkehr und Märkte 

Schon früh hatte es Deiphi verstanden, in der griechischen und 
darüber hinaus in der ganzen damals bekannten Welt eine hervor­
ragende Stellung zu erlangen. Zunächst war es die geheimnisvolle 
Religion, die ihm Bedeutung verlieh. Das Zweite aber war, daß man 
es in Deiphi verstand, die Religion geschickt mit der Pol itik zu ver­
binden, und sich so mehr als einmal eine Schlüsselste ll ung in groß n 
politischen Fragen zu sichern. Beide Dinge aber, Re ligion wie P -
litik, interessierten jeden Griechen stark, und so fand sich namentlich 
zu den g roßen delphischen Festen, wie den Pythien und oteri n 
fast ganz Griechenland am " Mittelpunkt der Welt" ein. Sicherlich 
ließe sich von Fest zu Fest eine Aufwär tsbewegung festste ll en, wenn 
w ir im Besitze von statistischen Angaben über die Besucher wären, 
und die Delphier, geschäftstüchtig wie sie waren, förderten diese 
Entwicklung natürlich mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln. 

An sich lag Deiphi nicht so günstig, daß es sich auf Grund 
seiner Lage hätte entwickeln können, doch führten in seiner Nähe 
bedeutende Straßen vorbei. Da war zunächst die Hauptstraße v n • 
Athen über T heben hinauf nach Delphi. Eine andere zweigte von 
der Hauptstraße, die Nordgriechenland mit Mittelgr iechenland ver­
band, bei Koroneia ab07

). Auch von dem Hafenort Krisa führte ein 
gu ter Weg nach Deiphi hinauf. Von diesen Hauptstraßen ließ n 
sich gute Zufahrtstraßen ableiten°8

) . Wenn diese Straßen auch an 
sich zuerst für Prozessionen ange legt waren, so leisteten sie doch 
dem Handel treffl iche Dienste. Denn damals mußte alles per Achse 
befördert werden°9 ). Am meisten benutzt wurde wohl die Straße 
von Krisa, dem Hafenort Delphis . Diese Hafenstadt hatte Deiphi 
viel zu verdanken, denn sehr viele P ilger kamen zu Wasser und 
ließen natürl ich schon ein gutes Stück Geld in der Hafenstadt. W ie 
stark de1· Verkehr schon in früher Zeit gewesen sein muß, zeigt uns 
deutlich ein Streitfall zwischen Krisa und Deiphi im sechsten Jahr­
hundert. Damals fand es Krisa lohnend, trotz des Verbotes d r 
A mphiktyonen von den im Hafen ankommenden Reisenden und 
Waren für Deiphi Abgaben und zwar äußerst drückende zu er­
hebeni00). Wenn nun die Pilgerschiffe mit Passagieren aus aller 
Welt im Hafen einliefen, stand sogleich ein Heer von Führern, Last­
trägern usw. bereit. Denn eine Unmenge von Gepäck und War n 
al ler Art war nach Deiphi hinauf zu befördern . So zogen dann die 
P il ger nach Delphi, und man kann sich vorstellen, welche Belebung 
sie in den verhältnismäßig kleinen O rt brachten ; denn sicherli h 
war doch oft die Besucherzahl um ein V ielfaches größer als die der 

9 7 ) Paus. X 4 u . 7; 5, 1; vgl. 35 , 8 Bu r ian S . 168ff. 
08

) S. hlerüber : E. OurLiu s . Zur G1!sch. des Wegebaues bei den G ri eeben . 
Abhandlg . ·d. K. Alcad. Wi.ssenschaften . Berlin 1<854. 

09 ) V g l. hierzu G. Gloiz: Le travail dans d~ns Ia Grece anc ienne, Paris 
1920. de r den Handel dreier verschiedener Perioden eingehend behandelt. 

100
) .Strabo 9, 3, 4. 
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Einwohner. Eine F olge davon wa r, daß das U nterkunfts- und Her­
bergswesen besonders gut ausgebildet war. Viel in dieser Hinsicht 
wurde ja vom Tempel ge tan , aber immerhin muß auch das private 
H otel- und Herbergswesen einen g roßen Umfang angenommen 
haben101) . Von den Vorkehrungen, die von seiten des Tempels ge­
t roffen wurden, kennen wir di e g roßen H a llen, die errichtet wurden 
te ils zur Beherbergung teil zur Bewirtung und Verpfl.egung102). 

icherli ch half man sich auch mit Zeltl agern. So wissen wir von dem 
Mentor aus Naupaktos, den man wegen se iner Verd ienste um das 
H eili gtum der Athena Pronaia besonders ehren wollte, daß er an 
den P yläen das Vorrecht bekam, sein Zelt in der ersten Reihe auf­
zuschl agen103). 

eben der Beherbergung war von g roße r Bedeutung die Ver­
p fl egung, überhaupt die Versorgung mit den zahl reichen Bedürf­
ni ssen des täg li chen Lebens. Es war a lso durchau verständlich, 
wenn diese Feste in immer zunehmendem Maße die Händler und 
Kaufl eute anl ockten, die auf den g roßen del phi schen F esten regel­
mäß ig zu fi nden w·aren . Ja, trotzdem diese Fes te anfangs rei n reli­
g iösen Charak ter hatten und höchstens mit Wettkämpfen (ay6l11li~) 
verbunden waren, t rat a ll mählich der Handel immer mehr in den 
Vorderg rund104) B. L aum105) denk t sich die E ntwicklung folgender­
maßen: Da von den O pfert ieren dem Gotte nu r die minderwert igen 
Teile geopfert wu rden, die guten F leischte ile und das Fell jedoch 
die Pri e ter bekamen, so sammelten sich diese Dinge irrfolge der 
zahlreichen Opfer bei den Prieste rn im Laufe der Zeit an, und diese 
sahen sich gezwungen, sie abzusetzen und, da Geld in früher Zeit 
fehlte, schritt man zum T au chha ndel. So wurde das Heil igtum mit 

otwendigkeit eine Keimze ll e des Handels und eine Sammelstelle 
der verschi edensten Güter100 ) , während di e P riester schaft sich zu 
einem H andel koll egium entwi ckelte. - Soweit L aum. 

eben der berechti gten Hoffnung auf großen U msatz mochten 
noch andere Grü nde maßgebend ein fü r I-l ändl er und Kaufleute. 
Hier war vor a llen D ingen icherheit , di e onst in jenen Zeiten 
du rchaus nicht übera ll zu finden wa r. Der Gottesfri eden der Fest­
ze it sow ie die U nver letz lichke it de heiligen Ortes gewährleisteten 
si e in denkbar höchstem Maße. H ier, wo so v iele Menschen zusam­
menströmten, hatte man die beste Ge legenheit, seine E r zeugni sse 
abzusetzen107). So entwickelte ich ein L eben und Treiben, wie wir 

' 0 ') Hierü ber . Kapi te l: Ga ibä use r . 
'

0
' ) J . G. II 1' . 

'
03

) Di tt. Syll ' 422, 10 (um 269 v . Chr. ) 
'

0 4
) Da d1i ese Mä rkte fast imme r mit den Amphikt yonenversamm1u ngen 

zusammenfielen . wetxl.en oft d·ie e mit ayopa bezeichnet. Büchsen-schü tz Bes. 
u. Erw. 4 74 ff. Auc h Cicero übet etzt später panegyri s (F estversammlung) 
&urch me rcatu (Ma rkt. M ·Se). So eh r war es e in Bear iff geworden . 

•••) Laum: Hei l. Geld. 94 ff. 
'

06
) P oHu x. Onom. I 23 zä hlt eine Reihe von Adjek ti ven auf, d ie s ich 

auf den Tempelre ic htum in rl ieser Hinsicht bezie hen. 
'

07
) Tout ain: L'econom ie Antique, P aris 1927 , 82 .u. 310. 
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es auch von unseren heutigen Wallfahrtsorten kennen, die Ja 
ebenfalls häufig mit den verschiedensten Märkten und Mes en 
verbunden sind. Zu kaufen war scheinbar alles auf die en 
Märkten108). Ein besonders schwunghafter Handel wurde na­
türlich mit Weihgeschenken, sog. Idolen aller Art getrieben. Viel­
fach wurden diese vom Tempel in eigener Fabrikation hergestellt ; 
denn eigene Werkstätten und H andwerker hatte fast jeder Tempel. 
Nachdem nun die L eute gesehen hatten, daß man alles an Ort und 
Stelle bekommen konnte, gingen sie allmählich dazu über, hier ihren 
ganzen Bedarf an lebensnotwendigen Dingen zu decken. Denn wäh­
rend sonst die Handelsverhältn isse noch wenig tabi l waren , konnt 
man hier mit Sicherheit auf di e regelmäßig wiederkehrende Gele­
genheit des Handeins und Verkaufens rechnen. So war für alles 
bestens gesorgt und sogar der Gesundheit der F estteilnehmer trug 
man Rechnung, indem man öffent liche Ärzte nach Deiphi zog, deren 
Besoldung wie an anderen O r ten durch eine besondere Steuer 
{ta'l:(!tY.6Y) erfolgte, wie aus Inschriften hervorgeht' 09) . U nter diesen 
Umständen erweiterte sich der Rahmen des Handels beträchtli ch 
und ohne Zweifel war Deiphi zu einzelnen Zeiten ein internationales 
Zentrum von Wichtigkeit . Mit den Kaufleuten stellten sich dann 
noch eine Anzahl anderer Gewerbetreibender ein. So fehlte es nicht 
an Gauklern, Schaubudenbesitzern u. dergl. Auch Künstler und 
Sänger traten auf und brachten dem Volke ihre Kunst zu Gehör. 
Vor allem sind hier zu nennen die zahlreichen dionysischen Künstler 
(uxyi-z;at) der einzelnen Künstler-Verbände, die oft in Deiphi auf­
traten110) . Oft er schienen Mitglieder des attischen Verbandes in Deiphi 
zu denPythien" ' ). E benso kamenMitgl iederdes isthmischen Verbandes 
nach Delphi , so zur Ausgesta ltung der trieterischen Bakchosfeier112

) . 

Auch bei der Ausgesta ltung der winterlichen Soterien am End 
des zweiten J ahrhunder ts treten Mitgl ieder dieser Vereinigun 
auf113

). Auch Mitgl ieder des kleinasia tischen Verbandes mit seinem 
Sitz in Teos erschienen verschiedentlich in Deiphi zu den Pythien 
und Soterien114 ) . D iesen Vereinigungen hatte Deiphi gewiß viel zu 
verdanken, denn sie übten eine große Anziehungskraft aus. Sicher-

108
) Zenob V 36 o\'be nu::l.nin 1:nihn xa\ Tmuyiac;; 6 Ttnurla c; Ctvbpano­

bto"t~c; ~v ; broAEt b' tv 1:~ n u::l.aiCf ,(t CtXA<hptn. S iehe hie rzu auch H. Francotte : 
L' industrie dans La Grece Ancienne, B ru xelles 1900. Band l 304. 

109 ) W e.scher-Foucart. Inscript. rec. a Delph. 1·6 - Di tLb . S yll.' 466 ; hier 
wird Atelie fü r die teuer verliehen . So a uch R. P ohl: "De G raec. Med ic i 
publicis' ·, Di . Berlin 1905 S. 72. Ferner: H . F rancotie: Le Finance d 
Cites Grecques. P a r is 1909 61_ 

" 0 ) über d ie e Verbünde s. E. Zieba.rth: Das Griech . Vereinswescn , 
Leipzio- 1 96. P oland: Gesch ichte des griech. Verein we en s, Leipzig 1909. 

111 ) P ol a nd, An hang D. 1 C. Syll.' 696. 
1 12

) Fouill. d . Delpbes lll. L nr. 351. S. auch P omtow in Fleckei en 
Jahrb . f. Philologie 1894 S . 55 7 u . Tafel II Fig. V. 

1
") 'yll.' 690 (vor 130 v. Cbr.) [• o x]owov T<Dv 'tex,·n iiv, T<DV ~!; 'Io&f!o' 

xa\ Netu!ac. 
1 4 ) P oland S. 589 ~ 11, Z. 1 f.. 5 f. 12 Z. 3 ff. 



lieh waren auch klavenhändler stark vertreten, die ja ihre Sklaven 
allgemein auf derartigen Märkten dem Volke zum Kaufe anboten. 
Beweisen läßt sich diese Annahme allerdings für Deiphi nichtm), 
aber immerhin hatte man doch dort vie l mit Sklaven zu tun, wie 
uns die zahlreichen Freilassungsurkunden beweisen. 

VI. S klavenjreikauf und V er kauf 

Eine Folge der bedeutenden Entwicklung des delphischen 
Heiligtums a ls Zentrum für Handel und Verkehr dürfen wir auch 
in dem Sklavenverkauf zum Zwecke der Freilassung erblicken 116

) . 

Denn die Freilasser kamen von weither, besonders aus A then, 
chaia u. a. 0. und bezeugten durch ihr Kommen das hohe Ansehen 

und Vertrauen, welches der Gott von Deiphi und seine P riester 
weithin besaßen. Die e Inschriften beginnen um 201 v. Chr. und 
enden mit 126 n. Chr. , umfa sen a lso rund 3 2 5 Jahre. Die Zahl der 
F reila sungen war zu den einzelnen Zeiten sehr ver chieden, er­
reichte rso-roo v. Chr. ihren Höhepunkt und sank dann bis 
1 30 n. Chr. gewaltig, wa wohl auf die geringere Bedeutung des 
Orakel in damaliger Zeit zurückzuführen ist. Die Freigelassenen 
stammten aus den verschiedensten tädten und Völkerschaften117

). 

So begegnen uns Italiker, Illyrer, Thraker, Bastarner, armaten, 
nwohner der Mäoti s, Tibarener, Kappadokier, Phrygier, Herak­

leoten, Galater, My er , Bithyner, Lyder, E lymer, Armenier, Syrer, 
P höniker, Juden, A raber, Cyprier und Ägypter, ein Zeichen, wie aus­
gedehnt der klavenhandel in jener Zeit war , und wie weit die grie­
chischen Handelsve rbindungen reichten. 

Um nun diese Verbindungen mit anderen Ländern aufzuzeigen, 
ste llt Heichelheim118 ) die in den Freilassungsurkunden angegebenen 
Verkaufspreise zusammen und kommt zu dem Ergebni , daß min­
destens das ptolemäische Reich und da g riechische Mutterland, ja 
wahrschei nlich das ganze öst liche Mittelmeergebiet für da dritte 
Jahrhundert und da erste Viertel des zweiten Jahrhunderts v. Chr. 
als einheitliches, nicht allzu locker verbundenes W irtschaftsgebiet 
betrachtet werden müssen. Denn namentlich an diesen P reisen119

), 

' " ) Nur Speck Rande lsgesch. d. Alt. II .. 491 pric ht da,von ; a llerd ings 
ohne Angabe von Belegs-tellen. 

11 8 ) Li.t. Recuei l de In e r. jurid. g recq. II 1898, 233 ff . iehe a<Uch EI.. 
F rancotte: L ' industrie dans la Gr00e Ancienne, Bruxelles- 1900, I. 226. 

117 ) S. Coll-itz-Baun'!Lck . Griech. Dialektinschriften II. n. 1684- 25()0 dazu: 
B'Ull. hell. 22 (1 98) Pomtow Philol. 1899 , 52 ff. W- ~lhelm , Beiträge zur 
lschrkde .. Wien 1909. 1-30 ff. 

11 8 ) Heichelheim ,.Wirtschaft liche c hwankungen der Ze it v. Alexa.nder 
b-is Augustu " . Jena 1930. 70. 

119 ) über :chtlich zu ammengeswll t von A. Calderi ni : ,.La ma.nomis­
sion e e Ia condicio ne dei liber t i in Grecia", 1908, 212 ff. 



mochten sie nun fal len oder steigen, läß t sich eine auffallend gleiche 
Bewegung in beiden Gebieten fests tellen, sowohl im illande al 
auch in Griechenland120

) . Diese Folgerungen mögen ja in mancher 
H insicht und in ei ner Anzahl von Fällen stim men, sie jedoch als 
fest stehende T atsachen anzusehen, geht kaum an. Denn gerade bei 
den delphischen F reilassungen waren soviele U mstände und eben­
erscheinungen maßgebend, daß man wohl annehmen darf, daß die 
P reise durch sie beeinfl.ußt wurden. W ir haben al o keine Gewähr 
dafür, daß die uns zur Kenntnis gekommenen P reise tat ächlich dem 
wirklichen ·werte der klaven entsprachen. 

Von g roßer Bedeutung mochten da vor a llem die Gründe der 
Freil assung sein, sowie die uns aus v ielen Urkunden bekannten 
Bedingungen, die den Sklaven auferlegt wurden. So wird z. B. in 
einem Falle in dem Kaufvertrag als P reis 5 Minen festgesetzt, in 
einem Nacht rag aber fäl lt gegen Zahlung von dre i weite ren Minen 
die Verpflichtung, bei dem Herrn bis zu se inem Tode zu bleiben, 
fort121

). 

A uch fehlen in den Urkunden meistens nähere Angaben über 
Geschi cklichkeit und Fähigkeiten- der Beruf war nur se lten ange­
geben - was doch sehr wichtig war122

) . 

Wie ging nun eine derartige Freilassung vor sich ? 
Wenn ein Grieche in seinem Hause ei nen Sklaven oder eine 

Sklavin beschäftigte, denen er auf Grund irgendwelcher Verdienste 
ihr Los erleichtern oder gar die Freiheit schenken wollte, so ging 
er mit ihnen zu dem Heiligtum des Gottes, um mi t jenem ansta t t 
des Skl aven - dieser war nach dem griechischen Recht nicht fähi g, 
einen gül tigen Vertrag abzuschließen - den Kaufvert rag aufzu­
setzen. Der Vertrag enthielt in der Rege l fo lgende Hauptpunkte: 

r . Datu m. 
2. Name des Verkäufers . 
3· Name des Gottes. 
4 · Name, Geschlecht und Heimat des klaven. 
5· Angaben über den Verkaufspreis und die Zahl ung. 
6. Angaben über Freilassung als Zweck des Verkaufes. 
7· Bedingungen der Freilassung. 
8. Aufführung der Bürgen und Zeugen. 

Das cd n6yeapov dieser cbva wird dem Gotte anvertraut, eine 
Ab chri ft den 07J,n6ata Yf! Ctfbf"Ca:a, dem Archi v, durch den YQ1Xf111.ta· 
'n:i.~e; ";ijc; n 6J.wc; einverleibt, ein anderes &vr;tyeapov auf Stein im 
Hei ligtum aufgezeichneti23

). Der Ver trag hatte voll e Rechtsgül tig-

120) Eine weitere Parallele lüßt ich ziehen zwischen den P roduktcnpre; sen 
von Delos und denen in Ägypten. 

12 1) Coll i tz -Ba'IJnack Grie<:h. Dialectinschr. II n. 191'& u. 1919. 
" 2) So sagt Xenoph. Denkwürdigkeiten II 5. 2 ein Sklave sei Y. Mine, 

ein anderer 2. ein anderer 5, ein anderer 10 Min. wert. je nach se'ir;en Fähig­
keiLen . Die e also demnach sehr wichtig. 

123
) Vgl. A. Wilhelm. Beitrag z. grie<:h. Inschrkde., Wien 1909, 262. 
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keit und war durch hohe Strafen für beide Teile bei ichtbeachtung 
der Abmachungen ge chützt124

). 

Was die Namen der Sklaven betraf, so waren verschiedene 
Benennungen üblich, je nach Belieben ihrer Herren. Zahlreich war 
die Benennung nach dem Volksstamm . Wir finden K{m:~wr:;, 'CO yt vor:; 
K6ne~ov125); 'lovoai:oc;, 'CO ytJ,oc; 'lovoai:ov126

); ohne Bezeichnung der 
H erkunft Jllft},r;ata 127

); M 1/0oc, 128
); M~rJc, 129

); .Avo6c; 130
); K a etvo. 131

); 

A loJ..cc; 1 3 2
); 'Iwvü;, 133

). 

Auch amenvon L ändern kommen vor, soEf.econ a 134
) ; '"data. 13~); 

'fa.()p,6c, 1 30) . In manchen F ällen wieder ließ man ihnen die Jamen, 
die in ihrem Heimatl ande am gebräuchlichsten waren, z. B. hießen 
au P aphlagonien viele 111 a vr; c, 1 37

) : aus Kappactaki en J11t..'f~aolhr;c; 1 ~ ) ; 

au Galati en 111cw prh ac; 139
) ; au s Makedoni en AU~avoeoc;140). 

Bisweilen spielten auch die Beschäftigung oder besondere Ge­
chicklichkeit in körperlicher und geistiger Hinsicht eine Rolle bei 

der amensbenennung. wie Ilve~oc; 14 1 ); IIverac, 142
); IIae a fw vta 1

"
3

) 

Evvovc: 144
) und ,JJ.aeotm) . 

Auch sind F älle vorhanden, in denen die Freigelassenen den 
Tamen ihres H errn führen140

), weshalb des öfteren auch Namen-­
wechsel vorkam z. B. Zwmlea 'CO oe 7T(!6TE(}OV ~V 2 lfW1 141

)· 

Bemerkenswert ist, daß die Frauen weit in der Überzahl si nd. 
o stellte H. Francotte 226 nach seinem Material (1 900) , das abe r 
ehr der E rgänzung bedarf, fes t: 

F rauen : 473 
Iänner : 277 
1ädchen: 56 

K naben: 55 

"') Bu•solt, Gr. Staat k. 3 I. 290 ff. 
"') Gr iech. Dialeetinsebr. II n. 1749. 
126 ) Griech. Dialeetin e hr. II n. 2029. 
127) G riech. D ialeet-in ehr . II n. 2013. 
128 ) G r iech. Dia leetin elr. II n. 1822. 
m) Griech. Di aleetinrehr . II n. 170 . 
130 ) G riech. Dia leetinseh r. II n. 1695. 
13 1) G riech. Dia leetinschr. II n. 1988. 
132 ) G ri ech . Di a leetin ehr. II n. 1755. 
1so) G riech. Di a leetoi•n ehr. II n. 1 03 u. 181 9. 
184) Griech. Di a lcdinschr. ll n. 1698 u. 1752. 
130) Griech. Dia lect1nschr. II n . 1718. 
".) G ri ech. Dia leetin ehr. li n. 1789. 
137 ) Griech. Di a lechnscbr. II n . 1696. 
138) Griech. Dialeet1nschr. II n. 1799. 
130 ) G riech. Di alecl1·n ehr. II n. 1854. 
140 ) Griech . DialectJinschr. II n . 1720. 
141 ) Griech. Di a leetin br. I1 n . 1790. 
142 ) G riech. Di aleetoi'D ehr. 1I n. 1744, 1776 u. 1845. 
143) G rieeh. Dialeetinsebr. II n . 183-8 . 
1 .. ) Griech. Dia lectinschr. II n. 1811. 
145 ) Griech. Dialeetin ehr. II n. 1834. 
140 ) Gur t iu s. Anecd. Delph. S . 35 . 
147) Griech. Di aleetin hr. II n. Z.061. 
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Die Höhe der Preise war sehr verschieden. In der ersten Hälfte 
des zweiten Jahrhunderts v. Chr. findet sich im Durch chnit t der 
P reis von 3-5 Minen und zwar bei 73 % der Män ner und 72% der 
Frauen ; darunter stehen IO bzw. 13%, darüber 17 bzw. I5 %'"8) . 

Im g roßen und ganzen waren 3 und 4 Minen ii blich, was wohl a llge­
mein für einen guten klaven gezahlt wu rde149). Darunte r sind uns 
bekannt als nied rigster Preis 20 Stat.150) dann 25 und 30 S ta t. für 
Mädchen151) I Min . 5 Stat. für einen Knaben152), I Min . für 
Kinder 153) fü r Sklavinnen154) und auch einen männl ichen Skla­
ven155) . Darüber finden wir den Preis von 6 Min. für den Gehilfen 
eine Arz tes156), von IO Min . für ei ne F löten pie leri n157), ebenfall 
von IO Min. für einen Lederarbeiter 158) und als Höchstprei 
r8 Min.159) und 20 Min. 

W ie g ing nun die Bezah lung des P reises vor ich? H ier crab 
ve rschiedene Möglichkeiten. Zunächst konnte der k lave die fest­
gesetzte Summe sofort entrichten, sofern es ihm mögl ich gewesen 
war, E rsparn isse zu machen. Bisweilen mochte de r H err sich auch 
..auf eine T eil zahlung einlassen, ob auch der Gott, de r ja zum Patron 
des F reigela senen wu rde, die umme in einzelnen Fä llen zur Verfü­
gung stell te, läßt sich nicht nachweisen. Dagegen war beliebt fo '­
gende Abt ragung der Schuld : 

Bekannt sind uns au dem g riechischen Recht die ve rschiedenen 
Arten des l!e avo~ 160). Diese Rechtssitte fi ndet sich auch häufig in 
den Frei las ungsu rkunden. nte r einem ~-QCtJJo:; verstand man einen 
Geldbeit rag in einem k leinen Kreis von Personen, d ie ich gegen­
seitig im Notfalle finanzielle Hilfe zuteil werden ließen, sich a ls 
untereinander zin lose Darlehen gewährten. Bei mehreren F rei­
lassungen lesen wi r nun von der Zahlungsbedingung, daß der F rei­
ge lassene fü r seinen Freilasse r an einen f'Q al'o.:-, an dem letzterer 
bete iligt war, eine einmalige oder ratenwei se Zahlung zu Iei ten 
ha tte. Damit sollte dann die Loskauf umme abgetragen ein. 

148
) . die Zusammen te lJung bei F ouca r t. Ma in d'Oe 1vre 107. 

14 0
) Die e r Satz auch üblich a l L ösegeld für Kr iegsge fa !lgene. o Herotl. 

V . 77; Thkyd. IV. 41. V . 3 ; Xenop h. Hellen. L . 2 . 14 ; 5 19 ; Dio Chry o . . 
XV. 14. 

"
0

) Grieeh. Di a lectinsehr. II o. 1730. 
'"' ) G r iech. Dia leeti nschr. II o. 1935 u. 1705. 
"' ) G riech. D ialeeuinschr. II o. 1904. 
101

) Griech. Dia leel-inschr. li o. 1699, 17 13. 1714, 1 33 u. 18 !l . 
10 4

) Gr iech . Dia leet in ehr. li o. 1684 , 1694 u . 1770. 
,., ) Gr iech. Dialeetin ehr. II n. 211 3. 
'" ) G r iech. D ia lee l inschr. II n. 1699. 
"' ) Griech. D ialeetin ehr. II o. 1842. 
' "

8
) Gr iech. Dia lee t in ehr. II o. 2094. 

10 0
) Griech. Dia leetinschr. II o. 1938. 

180) Vg l. d . vo r a llem Ziebar lh Ar t . epo.,·oc, in P a uly-Wi.ssowa ReaJ.­
Encykl. Sp. 32 . Fe r ner E. Leider: Der Handel von Alexa n'lre ia , Dis . Harn­
bu rg 1934. 82 . 



Im Folgenden will ich einige Beispiele anführen, wie schon im 
Recueil des Inscript, jurid. grecq. II 262 f. geschehen ist. 

Derartige Beispiele sind : xauvEvxlh:w oe Kwf..boc, t!hJ..ox(!tX7:H 

d(!YV(!Cov f..bViic; OExet-c:(!Eic; tv htotc; OE'XIX7:(!Cotc; cpt(!WV, ";ov lvtav";ov 
f.l'JiiiJI lv d!11 E(!IXJIOJI 'f:OV A(!XEAaov; d ot 'f:b na.:Jot flhAO'Xf!tXPl]c; 
xauvc·vxa-c:w ";o &f!YV(!tOV -c:oic; tnw6f..botc; 0cocp(!acnov Stvwt Kwf..bor;, 
ixa";e(!ot -c:o f.l't(!oc, 161

). 

In einer anderen Inschrift heißt es von dem Freigela senen, 
dessen Kaufpreis 3 Min. beträgt : 1f0'{;1X1fOUHfa'{;W oe '[;Q lntJ,otnov 

":ac; 1:tf..bctc; Ct(!YV(!lOV, 7:(!let fJf..btf..bJIIXbiX €J'i'jßay6(!Cf fJf..btf..bVIXiOV, dW(!OVfcp 
fJf~tf..bvaiov, 'Aextrr- f;~ttf..bvaiov 162

). Ebenso lautet die Bestimmung 
noch in anderen U rkunden163

) und bisweilen findet sich auch der 
Satz: li(!Xl xa J..f;~rJ 0 E(!IXVOC:, Ei oe xa tM/ 'Xa'f:EVtyx'l'jli'XV(!OC, Ef17:W & cbva164

). 

Diese letzte Bestimmung lif!Xt xa J..f;~'Yf o E(!avoc d. h. bis zum Er­
löschen des Ef!avoc; findet sich in vielen Urkunden, die einen E(!avoc, 
erwähnen165

). Dagegen wurde der Sklave in einzelnen Fällen nur 
zur halben Abzahlung verpfiichteP66

). Bei einer Freilassung kommt 
auch die Bedingung vor, daß die Freigelassene A die Bürg chaft 
des J. für einen E(!IXJIOC: des B übernimmt. 'XIXUJIEY'XtX'{;W oe 'Acpeo­

Ot(J{a ";ov l!(!avov 1:ov B(!ofl'Cov 0'3 hrvroet '/a";aoac; f0 &xa";aßoAtovaa 
fb'l'jOE xa-c:aßJ..drn:ovaa 'la-c:doav167

). 

Ein Fall ist uns auch bekannt, bei dem der Freigelassene dieMög­
lichkeit hat, den Preis abzuarbeiten : ";a oe E(!ya (JVJI'{;EAd'C:W ~W(JOC, 
";a KaUt~evov naV'{;IX li(!Xt xa {j E(!avoc; 'XIX'{;EVcyx,'J·~ 168). 

So bestanden die verschiedensten Möglichkeiten für den Sklaven, 
den Kaufpreis zu entrichten. Zu den Einschränkungen durch diese 
Zahlungsmöglichkeiten traten dann oft noch andere Bedingungen, 
die den Sklaven wohl manches Mal von seiner Frei lassung wenig 
püren ließen. Sie waren stets im Vertrag vermerkt, und wir können 
ie daher genau feststellen. Die sonderbarsten Verfügungen tauchen 

auf und lassen sich in etwa einem Drittel der de lphischen Freilas­
ungsurkunden nachweisen160

). So wurde z. B. dem Sklaven die Ver­
pfiichtuna auferlegt, am Orte des Freilassers wohnen zu bleiben170). 

ur in wenigen Inschriften findet man die Erlaubnis für ihn, an 

••• j Gdech. Dialecttinoohr. II n. 1909, 17. 
162 ) Gr.iech. Drialecbinschr. II n. 1749, 5. 
108 ) Gdech. Dialecbioochr. II n. 1754, 5 . 
104) Griech. Dialecbinoohr. II n. 17!H, 7 f. vgl . 187•8: lipxt t~eveyxa-,;] 6 

'pavoc; J. G . .Sept. 3376 v. 9 (Cha.ironeia) gooc; Clv 'tBAoc; A.aß•l 6 €pavoc;. 
•••) S. Griec.h. Dialectin'Schr. 1754, 1772, 1791, 180'4, 1878, ·1909, 2317 , 

J. G. VII 3376. 
166 ) Gr.iecb. Dialecbinschr. II n. 1791 u. 1878. 
167 ) Gr.iech. Dialecbinschr. II n. 1804, 3_ Partsch. Griech. Bürgschaftsrecht 

I. Leipz·ig und Berlin 1909, S . 318. 
16 •) Inscr. Delph. nr. 2/3. 
"") ThaJheim, Griech. Rechtsalterbümer, S. 23 Anm. 2. 
170) Griecb. Dialecbiooohr. II 1718, 1801 u . 1830. 
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einem beliebigen Orte wohnen zu dürfen, mit Worten wie ol~eo{)(fa ~, 
el r.a .:ff).wnt111 ) ; Öta~etßew, el xa alno~ .:fi).wnt172

); oder olr.fovcra 
r.a/; rro).t~eVOVUa , el r.a aVdt .:ff).?J173

) . 

Auch die Abmachung, den Herrn zu pflegen oder zu ernähren, 
wurde des öfteren getroffen wie, ~eepwv Ef!pe6vwv r.a~ ef!ux"Jfl'OY(­
'wy174); oder rr:ot t ovuav lbl;' rra~tet 'EerauCwvt -ra YOf1't,6f1'eYa

175
). 

Diese Pflicht konnte dann auch vom Herrn auf andere ihm nahe­
stehende Personen übertragen werden, wie uns eine Reihe anderer 
Inschriften zeigt178). Beliebt war auch die Verpflichtung, den Herrn 
nach seinem Tode zu bestatten177) bzw. sein Grab zu bekränzen178

) . 

Bei anderen Kaufverträgen wiederum traf man die Vereinbarun , 
daß der Freilasser den Freigelassenen bei dessen Tode beerben 
sollte, ja sogar oft noch dessen Kinder, falls diese kinderlos sterben 
sollten179). In einer Inschrift jedoch wird der F reigelassene von 
seinem Herrn zum Erben eingesetzt180

). 

Im Ganzen gesehen, beruhten diese Kontrakte größtenteils auf 
dem jeweil igen Verhältnis und Einvernehmen zwischen Sklaven und 
Herrn. So lassen sich trotz mancher Härte in den einzelnen Ver­
trägen auch offenkundige Freundlichkeiten des Herrn gegenüb r 
seinem Sklaven erkennen. Zum Beispiel soll der Sklave alles, was r 
erworben hat oder noch erwerben wird, sein eigen nennen181

) oder 
er soll zwar im Hause des Herrn verbleiben und gewisse Arbeiten 
verrichten, dafür jedoch Unterkunft, K leidung und Kost erhalten182

) . 

In einem anderen Falle läßt der Herr den Sklaven das Walker­
handwerk erlernen, um ihm dann später mit den entsprechenden 
A rbeiten in seinem Hause zu betrauen183

). 

Mit der Einhaltung all dieser vertragsmäßigen Bestimmunge 
nahm man es· sehr genau, und sowohl dem Freilasser wie dem Frei­
gelassenen drohten Strafe und Prozeß bei bö williger Nichteinhal­
tung. Daher erscheinen beständig in den Urkunden die l'yyvot und 
ßeßatwn](!EI;' 184) d. h. die Bürgen, die der Freigelassene zu stellen 

171 ) -Grieoh. Dialec1Jiruschr. li 1780. 
m) Gr.iech. Dialecbinschr. II 1786. 
173 ) Griech. Dialectinschr. II 1844. 
114 ) G.D.J.II •1731. 
"') G. D. J. II 1806. 
170) G. D. J. II 1723, 1803, 1884; vgl. Corp. Inscr. nr. 1608 b. 
171 ) G. D. J . II 1689,1731,1796, 1799, 18()1 . 
118) G. D. J . II 1775, 1801, 1807, 2085. 
170 ) G. D. J. II 1876, •1684, 1718, 1759. 
180 ) G. D. J. II 1799. 
18 1) Griech. DialecbiillSOhr. II 1789, 1874, 1938. 
182 ) Griech. Dialecbinschr. II 1899. Tttv 1:pocpav rrana xa\ h&t&uax6f! E\'O~ , 

xal a"tpcb)let"tet Aetf!ßavrov. 
183 ) G riech . Dialec!Jinschr. II 1904. 
184 ) über Belege sow ie den rechtlichen Unterschied zwischen enu ~ 

und ßeßatron\p vgl. J. Partsch, Gciech. Bürgschaftsrecht I. Berlin u. Leipzig 
1909, S. 340 H. 
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hatte und Foucart185) schließt aus dem Satz r. a-z-a drv Y6fhov-z-äc; 
:n:6Aw~ -z-Öw d 8 }.cpwv, daß sie für jeden Kauf vorgeschrieben waren. 
Zum Schluß möchte ich noch neben dieser allgemeinen Art des Los­
kaufes mehrere Fälle erwähnen, in denen eine direkte Weihung statt­
fand186) d. h. der Sklave ging direkt in den Besitz des Gottes über. 
Ja es kam vor, daß ganze Völkerschaften dem Gotte geweiht wur­
den, so die Dryoper187), al lerdings in sagenhafter Zeit, die von 
Herakles besiegt, in der Umgebung Deiphis angesiedelt wurden188) . 

VII . Gasthäuser189
) 

Von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung für einen so viel 
besuchten Wallfahrtsort wie Deiphi war naturgemäß der Gasthaus­
betrieb. In den meisten Fällen waren es in älterer Zeit wohl per­
sönliche Beziehungen, durch die der Reisende Unterkunft fand. 
Wenn wir auch derartige Beziehungen für Deiphi nicht zahlreich 
nachweisen können, so müssen wir doch wohl bei dem überaus star­
ken Pilgerverkehr ihr Vorhandensein annehmen. Einer eingehenden 
Würdigung hat G. Glotz in seinem Buche "Le travail dans la 
Grece ancienne" 1921 die Bedeutung dieser privaten Gastfreund-
ehaft unterzogen. VVir hören hier z. B. von einem feierlichen Ver­

trage, den zwei Familien untereinander abgeschlossen haben, die 
dadurch gewissermaßen eine künstliche Verwandtschaft eingingen. 
Beide verpflichteten sich unwiderruflich zu gegenseitiger Hilfe, und 
d ie Verpflichtung sollte auch auf die Nachkommen übergehen. Be-
iegelt wurden derartige Freundschaften durch den Austausch eines 
ymbolon der Gast-Tessera. Sicherlich sind solche Fälle anch in 

Deiphi vorgekommen, zwischen einzelnen Staaten bestimmt, wie wir 
aus Urkunden wissen. Deutlich erkennbar ist ein solches Cast­
freundschaftsverhältnis zwischen zwei Staaten aus einer In-
chrift190), gefunden im Thebanerhau in Delphi. ie ist eine der 

ä lte ten Urkunden für das antike Hotelwesen. Inhaltlich zerfällt 
ie in zwei Teile, einen Beschluß von Theben und einen von Delphi . 

Von dem thebanischen Beschluß kann man nur erkennen, daß the­
banische Gesandte in Deiphi vorstellig geworden sind wegen eines 

18 ') Mem. sur l'affranclcissement etc. S. 16. 
186 ) Recueil d. Inscript. Jurisd. G rec. II. S. 247 u. 248; Cohl·itz-Baunack 

21 72 u. 2<Y7L 
187 ) Ein Teil von ihnen hieß piiter Krangalhden, S . Aeschines geg. Ktes. 

107, wo die Randsohriften zwjschen Kpa-yaAlbm und 'Axpa-yaAibat schwanken. 
Harpokr.: Kpaua.A;\\bat, P.hot.: Kpa.u-yaA;\Ibat '1\ Kpc'tyaft.A(bat. 

188 ) Kar! Otfr. Müller, Donier I. S. 43 u. 258. 
189 ) Hierzu ·9. be onders Ziebar(,h .. Gast.häu6er im al ten Griechen land", 

Athen 1933. aus der Lampros Gedäcbtru cbri.ft. 
190 ) Fouill. d. Delphes III 3. 1. 1929 no. 358 vgl. dazu Ziebarth Zeit­

schrift f. vergl. Rechtsw. 19. (1906) 292 ff. Auch Bult. hell. 25/1901. 136. 
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Hauses, auf das sie Anspruch zu haben glauben. Der gesammte 
Sachverhalt ist jedoch deutlich erkennbar aus dem delphischen Be­
schluß, gefaßt in ordentlicher Volksversammlung mit der gesetz­
mäßigen StimmenzahL Der Sachverhalt ist folgender: Es sind au 
Theben Gesandte gekommen, die die Freundschaft zur Stadt Deiphi 
und die Verdienste Thebens um das Heiligtum rühmend erwähnten 
und Verhandlungen einleiteten, damit ihnen ein bestimmtes Hau 
wie früher zur Verfügung gestellt würde. Sie brachten einen Be­
schluß ihrer Stadt mit, in dem aufgeführt war, daß Kraton einigen 
nach Deiphi gekommenen Thebanern nicht Ausspann und Aufnahme 
gewährt habe, wie es doch seine Vorfahren von der Stadt Theben 
erhalten hätten. Man ließ ihn daher vor die Volksversammlung for­
dern, doch er leugnete, Ansprüche auf das Thebanerhaus101) geltend 
gemacht oder irgendeinen hierherGekommenen abgewiesen zu haben , 
vielmehr habe er das Haus für die Thebaner bewahrt, so wie es seine 
Vorfahren ihm vererbt hätten. Dann führte er die Ge andten mit den 
Behörden in dem Gasthaus herum sowohl in der Wohnung, die 
Theokritos schon seit langem bewohnte, als auch in den beiden 
Räumen, die nach der Halle zu lagen; er versprach, auch die einge­
baute Wohnung wieder als Fremdenzimmer einzurichten. Damit nun 
die Thebaner erkennen sollten, daß die alte Freundschaft und da 
Wohlwollen noch bestehe, wird beschlossen ... 

Wir ersehen a lso aus der Inschrift, daß die Stadt Theben ihr 
Recht auf Benutzung der Fremdenzimmer im Hause des Kraton zu 
Deiphi geltend macht, was damit begründet wird, daß die Vorfahren 
des Kraton Ausspann (r.araJ..vatc;) und gastliche Aufnahme in Theben 
genossen haben. Wir hören nichts von einer Geldzahlung von seiten 
Thebens oder der einzelnen nach Deiphi gekommenen Thebaner und 
gerade deshalb hat Kraton wohl auch versucht, sich der alten Ver­
pflichtung zu entziehen und seine Zimmer nach Umbau gewinn­
bringender zu vermieten. Der Streit endete damit, daß die Thebaner 
Recht bekamen, war doch Deiphi in allen seinen Lebensbedingungen 
auf Fremdenverkehr und somit auf ein gutes Verhältnis mit seinen 
Nachbarn angewiesen. Dies läßt uns der leider recht zerstört 
Schluß der Inschrift noch erkennen. Dort wird eine hrty(!arpif er­
wähnt, die vermutlich in Form eines Wirtshausschildes angebracht, 
auch nach außen das Recht der Thebaner auf das Haus bekannt­
geben sollte. 

Einen weiteren Einblick in derartige Dinge gibt uns auch die 
Liste der Pächter von Tempelhäusern in Delphi 192

). In ihr wird 
II z. 38 ein Haus das navoouiov 'l:OV '!Aarvxeauoc; für 30 tat. 
jährlich vermietet. Vom Namen des Pächters ist nur erhalten 
avOf!6<;. unter den Pächtern aber, die insgesamt 3 I Grundstück 
und Häuser gepachtet haben, erscheinen neben Privatleuten die 

101 ) A.a.O. Z. 5. 
ut) ylf.l) 178; bester Text Fouilles de Delphes III. 5, 1932, n. 15-18. 



'Exwaiot und Aa~u1aiot, al o die Bewohner von Echinos in der 
Landschaft Mali und Larissa in Thessalien, die je ein Haus für 
I I und 30 Stat. gemietet haben. Diese dienten also dazu, Bewohner 
der beiden Städte, o oft sie nach Deiphi kamen, zu beherbergen. 
Auch noch andere Staaten sorgten sicherlich in gleicher Weise für 
ihre Angehörigen, denn man kann sich ja gut vorstellen, daß es 
nicht leicht war, namentlich bei Festen, sonst Unterkunft zu finden. 

eben diesen sozusagen staatlichen Gasthäusern war ohne Frage 
auch die private Hotelindustrie stark entwickelt infolge des über­
aus starken Fremdenverkehrs. Interessant in dieser Beziehung ist 
das Amphiktyonengesetz193

), das die Bestimmung enthält, nach der 
die Hieromnemonen der einze lnen Staaten nichts während ihres 
Aufenthaltes zu zahlen haben, also Gäste des Tempels waren. 

Was sonst die Unterkunft der zahlreichen Pilger anbelangt, so 
können wir wohl auch für Deiphi die Errichtung von ee1'1:tar6~ta 194

) 

annehmen, die vom Tempel erbaut wurden, da es ja sonst unmöglich 
' ar, alle Pilger unterzubringen. Bezeugt sind uns öffentliche Hallen 
in der Nähe des Hafens von Kirrha, die vom Tempel erbaut 
" aren195

). Aus den Listen der delphischen Proxenoi und der Theo­
rodokoi können wir aber ersehen, daß die ganze griechische W lt 
mit Deiphi in Beziehung stand196). Gerade dieses Netz von per ön­
lichen Beziehungen, de~en Träger man in einem delphischen Adreß­
buch übers ichtlich vereinigen könnte, zeigt am besten die diploma­
tische Kunst der Priester von Delphi, die es verstanden, das ganze 
Griechentum in den Kreis der delphischen Interessen zu ziehen. 

Schluß 

Zweimal haben Deiphis Prie ter und Amphiktyonen versucht, 
die Geldverhältni se Mittelgriechenlands maßgebend zu beeinflu sen, 
wie wir oben gezeigt haben. Man hatte also dort Männer mit Blick 
und eingehender Kenntnis der wirtschaftlichen Verhältnisse. ie 
sind für uns namenlos, haben aber wie es scheint den Mut gehabt, 
sogar der Kraft des römischen Kapitals auf dem griechischen Markt 
entgegenzutreten. Das sichert ihnen Beachtung und zwingt zu ge­
nauer Beobachtung weiterer wirtschaftlicher Erscheinungen, wie sie 
das reiche delphische Urkundenmaterial liefert, dessen Ausbeutung 
für wirtschaftliche Fragen keineswegs beendet ist. 

103 ) I. G. II 2' 1126 22 f . 
104

) a.ohgewiesen diese Einrichtung in Tenos ( trabo S . 487) Myla&a 
(Bull. hell. 14, 619 ) Olymp•ia (Paus. V. 15, 12) Kos. (Dittb. yll.' 616, 39 ) und 
Trozen Bull. hell. 30 (1906) 56. Dazu das xaw.ycb-ytov beim Heraion von 
Plataiai Thuc. 3, 68. 

' 0 ') Syll.' •145 Z. 22. 
100

) A. Plassart Bull. hell. 45 (1921) 1 ff. mit Kommentar. 
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Lebenslauf 

Am 14. März 1912 wurde ich, Franz He I m u t Felsmann, a ls 
ohn des Betriebsinspektors Franz Felsmann und seiner Ehefrau 

Maria, geb . Schreiber, in Köln a. Rh. geboren. Nach dreijährigem 
Privatunterricht besuchte ich I Jahr die Volksschu le in Geesthacht, 
- dorthin war mein Vater inzwischen versetzt worden- und trat 
dann in die Gymnasialabtei lung der Hansaschule zu Bergedorf ein. 
Ostern 1931 legte ich die Reifeprüfung ab, studierte zunächst vier 
Semester in Harnburg Geschichte und klassische Philologie, dann 
ein emester in München und vom sechsten Semester an wieder in 
Hamburg. 

Meine akademischen Lehrer waren die Herren : Ca pelle, Diller, 
Drexl , Fehling, Frahm, v. Fritz, Hashagen, Kapp, Keutgen, 
Maurenbrecher, Maybaum, v. Mercklin, Geyser, Rehm, Ritter, 
Schüz, nell, Stroux, Umlauf, Ziebarth. 

Allen meinen akademischen Lehrern bin ich zu aufrichtigem 
Danke verpflichtet, vor allem aber danke ich meinem hochverehrten 
Lehrer, Herrn Professor Dr. Erich Ziebarth, der die vorliegende 

rbeit anregte und mir stets in liebenswürdiger Weise mit seinem 
Rat zu Seite stand. 


